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Titel 1 - Vormundschaft - 
 
Untertitel 1 - Begründung der Vormundschaft 
 
... 
 
Untertitel 2 - Führung der Vormundschaft 1 
 
... 
 
§ 1802 Vermögensverzeichnis 
(1) 1Der Vormund hat das Vermögen, das bei der Anordnung der Vormundschaft vor-
handen ist oder später dem Mündel zufällt, zu verzeichnen und das Verzeichnis, nach-
dem er es mit der Versicherung der Richtigkeit und Vollständigkeit versehen hat, dem 
Vormundschaftsgericht einzureichen. 2Ist ein Gegenvormund vorhanden, so hat ihn der 
Vormund bei der Aufnahme des Verzeichnisses zuzuziehen; das Verzeichnis ist auch 
von dem Gegenvormund mit der Versicherung der Richtigkeit und Vollständigkeit zu 
versehen. 

(2) Der Vormund kann sich bei der Aufnahme des Verzeichnisses der Hilfe eines Beam-
ten, eines Notars oder eines anderen Sachverständigen bedienen. 

(3) Ist das eingereichte Verzeichnis ungenügend, so kann das Vormundschaftsgericht 
anordnen, dass das Verzeichnis durch eine zuständige Behörde oder durch einen zu-
ständigen Beamten oder Notar aufgenommen wird. 

 
§ 1803 Vermögensverwaltung bei Erbschaft oder Schenkung 
(1) Was der Mündel von Todes wegen erwirbt oder was ihm unter Lebenden von einem 
Dritten unentgeltlich zugewendet wird, hat der Vormund nach den Anordnungen des 
                                                 
1 Hinweis: Für Minderjährige - Bestimmte Vorschriften des Titels gelten in der Praxis analog auch für die 
rechtliche Betreuung der Volljährigen! 
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Erblassers oder des Dritten zu verwalten, wenn die Anordnungen von dem Erblasser 
durch letztwillige Verfügung, von dem Dritten bei der Zuwendung getroffen worden sind. 

(2) Der Vormund darf mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts von den Anord-
nungen abweichen, wenn ihre Befolgung das Interesse des Mündels gefährden würde. 

(3) 1Zu einer Abweichung von den Anordnungen, die ein Dritter bei einer Zuwendung 
unter Lebenden getroffen hat, ist, solange er lebt, seine Zustimmung erforderlich und 
genügend. 2Die Zustimmung des Dritten kann durch das Vormundschaftsgericht ersetzt 
werden, wenn der Dritte zur Abgabe einer Erklärung dauernd außerstande oder sein 
Aufenthalt dauernd unbekannt ist. 

... 
 
§ 1805 Verwendung für den Vormund 
1Der Vormund darf Vermögen des Mündels weder für sich noch für den Gegenvormund 
verwenden. 2Ist das Jugendamt Vormund oder Gegenvormund, so ist die Anlegung von 
Mündelgeld gemäß § 1807 auch bei der Körperschaft zulässig, bei der das Jugendamt 
errichtet ist. 

 
§ 1806 Anlegung von Mündelgeld 
Der Vormund hat das zum Vermögen des Mündels gehörende Geld verzinslich anzule-
gen, soweit es nicht zur Bestreitung von Ausgaben bereitzuhalten ist. 

... 
 
§ 1813 Genehmigungsfreie Geschäfte 
(1) Der Vormund bedarf nicht der Genehmigung des Gegenvormunds zur Annahme 
einer geschuldeten Leistung: 

1. wenn der Gegenstand der Leistung nicht in Geld oder Wertpapieren besteht, 

2. wenn der Anspruch nicht mehr als 3.000 Euro beträgt, 

3. wenn der Anspruch das Guthaben auf einem Giro- oder Kontokorrentkonto zum Ge-
genstand hat oder Geld zurückgezahlt wird, das der Vormund angelegt hat, 2 

4. wenn der Anspruch zu den Nutzungen des Mündelvermögens gehört, 

5. wenn der Anspruch auf Erstattung von Kosten der Kündigung oder der Rechtsver-
folgung oder auf sonstigen Nebenleistungen gerichtet ist. 

(2) 1Die Befreiung nach Absatz 1 Nr. 2,3 erstrecht sich nicht auf die Erhebung von 
Geld, bei dessen Anlegung ein anderes bestimmt worden ist. 2Die Befreiung nach Ab-
satz 1 Nr. 3 gilt auch nicht für die Erhebung von Geld, das nach § 1807 Abs. 1 Nr. 1 - 4 
angelegt ist. 

                                                 
2 Änderung zum 1.09.2009 durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Zugewinnausgleichs- und 
Vormundschaftsrechts, § 1813 I Nr. 3 BGB 
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… 

 
§ 1817 Befreiung 
(1) 1Das Vormundschaftsgericht kann den Vormund auf dessen Antrag von den ihm 
nach den §§ 1806 - 1816 obliegenden Verpflichtungen entbinden, soweit 

1. der Umfang der Vermögensverwaltung dies rechtfertigt und 

2. eine Gefährdung des Vermögens nicht zu besorgen ist. 

2Die Voraussetzungen der Nummer 1 liegen im Regelfall vor, wenn der Wert des Ver-
mögens ohne Berücksichtigung von Grundbesitz 6.000 Euro nicht übersteigt. 

(2) Das Vormundschaftsgericht kann aus besonderen Gründen den Vormund von den 
ihm nach den §§ 1814, 1816 obliegenden Verpflichtungen auch dann entbinden, wenn 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vorliegen. 

 
§ 1821 Genehmigung für Geschäfte über Grundstücke, Schiffe oder Schiffsbau-

werke 
(1) Der Vormund bedarf der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts: 

1. zur Verfügung über ein Grundstück oder über ein Recht an einem Grundstück; 

2. zur Verfügung über eine Forderung, die auf Übertragung des Eigentums an einem 
Grundstück oder auf Begründung oder Übertragung eines Rechts an einem Grund-
stück oder auf Befreiung eines Grundstücks von einem solchen Recht gerichtet ist; 

3. zur Verfügung über ein eingetragenes Schiff oder Schiffsbauwerk oder über eine 
Forderung, die auf Übertragung des Eigentums an einem eingetragenen Schiff oder 
Schiffsbauwerk gerichtet ist; 

4. zur Eingehung einer Verpflichtung zu einer der in den Nummern 1 - 3 bezeichneten 
Verfügungen; 

5. zu einem Vertrag, der auf den entgeltlichen Erwerb eines Grundstücks, eines einge-
tragenen Schiffes oder Schiffsbauwerks oder eines Rechts an einem Grundstück ge-
richtet ist. 

(2) Zu den Rechten an einem Grundstück im Sinne dieser Vorschriften gehören nicht 
Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden. 

 
§ 1822 Genehmigung für sonstige Geschäfte 
Der Vormund bedarf der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts: 

1. zu einem Rechtsgeschäft, durch das der Münden zu einer Verfügung über sein 
Vermögen im Ganzen oder über eine ihm angefallene Erbschaft oder über seinen 
künftigen gesetzlichen Erbteil oder seinen künftigen Pflichtteil verpflichtet wird, sowie 
zu einer Verfügung über den Anteil des Mündels an einer Erbschaft, 
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2. zur Ausschlagung einer Erbschaft oder eines Vermächtnisses, zum Verzicht auf ei-
nen Pflichtteil sowie zu einem Erbteilungsvertrag, 

3. zu einem Vertrag, der auf den entgeltlichen Erwerb oder die Veräußerung eines Er-
werbgeschäfts gerichtet ist, sowie zu einem Gesellschaftsvertrag, der zum Betrieb 
eines Erwerbsgeschäfts eingegangen wird, 

4. zu einem Pachtvertrag über ein Landgut oder einen gewerblichen Betrieb, 

5. zu einem Miet- oder Pachtvertrag oder einem anderen Vertrag, durch den der Mün-
del zu wiederkehrenden Leistungen verpflichtet wird, wenn das Vertragsverhältnis 
länger als ein Jahr nach dem Eintritt der Volljährigkeit des Mündels fortdauern soll, 

6. zu einem Lehrvertrag, der für längere Zeit als ein Jahr geschlossen wird, 

7. zu einem auf die Eingehung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses gerichteten Ver-
trag, wenn der Mündel zu persönlichen Leistungen für längere Zeit als ein Jahr ver-
pflichtet werden soll, 

8. zur Aufnahme von Geld auf den Kredit des Mündels, 

9. zur Ausstellung einer Schuldverschreibung auf den Inhaber oder zur Eingehung ei-
ner Verbindlichkeit aus einem Wechsel oder einem anderen Papier, das durch In-
dossament übertragen werden kann, 

10. zur Übernahme einer fremden Verbindlichkeit, insbesondere zur Eingehung einer 
Bürgschaft, 

11. zur Erteilung einer Prokura, 

12. zu einem Vergleich oder einem Schiedsvertrag, es sei denn, dass der Gegenstand 
des Streites oder der Ungewissheit in Geld schätzbar ist und den Wert von 3.000 
Euro nicht übersteigt oder der Vergleich einem schriftlichen oder protokollierten ge-
richtlichen Vergleichsvorschlag entspricht, 

13. zu einem Rechtsgeschäft, durch das die für eine Forderung des Mündels bestehen-
de Sicherheit aufgehoben oder gemindert oder die Verpflichtung dazu begründet 
wird. 

 

... 

 
§ 1833 Haftung des Vormunds 
(1) 1Der Vormund ist dem Mündel für den aus einer Pflichtverletzung entstehenden 
Schaden verantwortlich, wenn ihm ein Verschulden zur Last fällt. 2Das Gleiche gilt von 
dem Gegenvormund. 

(2) 1Sind für den Schaden mehrere nebeneinander verantwortlich, so haften sie als Ge-
samtschuldner. 2Ist neben dem Vormund für den von diesem verursachten Schaden 
der Gegenvormund oder ein Mitvormund nur wegen Verlegung seiner Aufsichtspflicht 
verantwortlich, so ist in ihrem Verhältnis zueinander der Vormund allein verpflichtet. 
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§ 1835 Aufwendungsersatz 
(1) Macht der Vormund .... 

(1a) Das Vormundschaftsgericht kann .... 

(2) Aufwendung sind auch Kosten .... 

(3) Als Aufwendungen gelten auch solche Dienste des Vormunds oder des Gegenvor-
munds, die zu seinem Gewerbe oder seinem Beruf gehören. 

(4) Ist der Mündel mittellos, .... 

(5) Das Jugendamt oder ein Verein .... 

 

 
Untertitel 3 - Fürsorge und Aufsicht des Vormundschaftsgerichts 
 
§ 1837 Beratung und Aufsicht 
(1) 1Das Vormundschaftsgericht berät die Vormünder3. 2Es wirkt dabei mit, sie in ihre 
Aufgaben einzuführen. 

(2) 1Das Vormundschaftsgericht hat über die gesamte Tätigkeit des Vormunds und des 
Gegenvormunds die Aufsicht zu führen und gegen Pflichtwidrigkeiten durch geeignete 
Gebote und Verbote einzuschreiten. 2Es hat insbesondere die Einhaltung der erforder-
lichen persönlichen Kontakte des Vormunds zu dem Mündel zu beaufsichtigen4. 3Es 
kann dem Vormund und dem Gegenvormund aufgeben, eine Versicherung gegen 
Schäden, die sie dem Mündel zufügen können, einzugehen. 

(3) Das Vormundschaftsgericht kann den Vormund und den Gegenvormund zur Befol-
gung seiner Anordnungen durch Festsetzung von Zwangsgeld anhalten. Gegen das 
Jugendamt5 oder einer Verein wird kein Zwangsgeld festgesetzt. 

(4) §§ 1666, 1666a und 1696 gelten entsprechend. 
 
§ 1838 (weggefallen) 
 
§ 1839 Auskunftspflicht des Vormunds 
Der Vormund sowie der Gegenvormund hat dem Vormundschaftsgericht auf Verlangen 
jederzeit über die Führung der Vormundschaft und über die persönlichen Verhältnisse 
des Mündels Auskunft zu erteilen. 

 

                                                 
3 Hinweis: Ebenfalls die rechtlichen Betreuer. 
4 Einfügung des Satzes lt. Änderung des Vormundschafts- u. Betreuungsrechts von 2011 
5 Hinweis: Ebenfalls für örtlichen Betreuungsbehörden, die Behördenbetreuungen führen. 
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§ 1840 Bericht und Rechnungslegung 
(1) 1Der Vormund hat über die persönlichen Verhältnisse des Mündels dem Vormund-
schaftsgericht mindestens einmal jährlich zu berichten.2Der Bericht hat auch Angaben 
zu den persönlichen Kontakten des Vormunds zu dem Mündel zu enthalten6. 

(2) Der Vormund hat über seine Vermögensverwaltung dem Vormundschaftsgericht 
Rechnung zu legen. 

(3) 1Die Rechnung ist jährlich zu legen. 2Das Rechnungsjahr wird von dem Vormund-
schaftsgericht bestimmt. 

(4) Ist die Verwaltung von geringem Umfang, so kann das Vormundschaftsgericht, 
nachdem die Rechnung für das erste Jahr gelegt worden ist, anordnen, dass die Rech-
nung für länger, höchsten dreijährige Zeitabschnitte zu legen ist. 

 
§ 1841 Inhalt der Rechnungslegung 
(1) Die Rechnung soll eine geordnete Zusammenstellung der Einnahmen und Ausga-
ben enthalten, über den Ab- und Zugang des Vermögens Auskunft geben und, soweit 
Belege erteilt zu werden pflegen, mit Belegen versehen sein. 

(2) 1Wird ein Erwerbsgeschäft mit kaufmännischer Buchführung betrieben, so genügt 
als Rechnung ein aus den Büchern gezogener Jahresabschluss. 2Das Vormund-
schaftsgericht kann jedoch die Vorlegung der Bücher und sonstigen Belege verlangen. 

 
... 
 
§ 1843 Prüfung durch das Vormundschaftsgericht 
(1) Das Vormundschaftsgericht hat die Rechnung rechnungsmäßig und sachlich zu prü-
fen und, soweit erforderlich, ihrer Berichtigung und Ergänzung herbeizuführen. 

(2) Ansprüche, die zwischen dem Vormund und dem Mündel streitig bleiben, können 
schon vor der Beendigung des Vormundschaftsverhältnisses im Rechtsweg geltend 
gemacht werden. 

 
... 
 
§ 1846 Einstweilige Maßregeln des Vormundschaftsgerichts 
Ist ein Vormund noch nicht bestellt oder ist der Vormund an der Erfüllung seiner Pflich-
ten verhindert, so hat das Vormundschaftsgericht die im Interesse des Betroffenen er-
forderlichen Maßregeln zu treffen. 

 

                                                 
6 Einfügung des Satzes lt. Änderung des Vormundschafts- u. Betreuungsrechts von 2011 
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§ 1847 Anhörung von Angehörigen 
(1) 1Das Vormundschaftsgericht soll in wichtigen Angelegenheiten Verwandte oder 
Verschwägerte des Mündels hören, wenn dies ohne erhebliche Verzögerung und ohne 
unverhältnismäßige Kosten geschehen kann. 2§ 1779 Abs. 3 Satz gilt entsprechend. 

(2) (weggefallen) 

 
... 
 
§ 1886 Entlassung des Einzelvormunds 
Das Vormundschaftsgericht hat den Einzelvormund zu entlassen, wenn die Fortführung 
des Amts, insbesondere wegen pflichtwidrigen Verhaltens des Vormunds, das Interesse 
des Mündels gefährden würde oder wenn in der Person des Vormunds einer der in § 
1781 bestimmten Gründe vorliegt. 

 
... 
 
§ 1890 Vermögensherausgabe und Rechnungslegung 
1Der Vormund hat nach der Beendigung seines Amts dem Mündel das verwaltete Ver-
mögen herauszugeben und über die Verwaltung Rechenschaft abzulegen. 2Soweit er 
dem Vormundschaftsgericht Rechnung gelegt hat, genügt die Bezugnahme auf diese 
Rechnung. 

 
... 
 
§ 1892 Rechnungsprüfung und -anerkennung 
(1) Der Vormund hat die Rechnung, nachdem er sie dem Gegenvormund vorgelegt hat, 
dem Vormundschaftsgericht einzureichen. 

(2) Das Vormundschaftsgericht hat die Rechnung rechnungsmäßig und sachlich zu prü-
fen und deren Abnahme durch Verhandlung mit den Beteiligten unter Zuziehung des 
Gegenvormunds zu vermitteln. Soweit die Rechnung als richtig anerkannt wird, hat das 
Vormundschaftsgericht das Anerkenntnis zu beurkunden. 
 
 
 
Titel 2 - Rechtliche Betreuung - 
 
§ 1896 Voraussetzungen 
(1) 1Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilwei-
se nicht besorgen, so bestellt das Vormundschaftsgericht auf seinen Antrag oder von 
Amts wegen für ihn einen Betreuer. 2Den Antrag kann auch ein Geschäftsunfähiger 
stellen. 3Soweit der Volljährige auf Grund einer körperlichen Behinderung seine Ange-
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legenheiten nicht besorgen kann, darf der Betreuer nur auf Antrag des Volljährigen be-
stellt werden, es sei denn, dass dieser seinen Willen nicht kundtun kann. 

(1a) Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt werden. 

(2) 1Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in denen die Betreuung 
erforderlich ist. 2Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegenheiten des 
Volljährigen durch einen Bevollmächtigten, der nicht zu den in § 1897 Abs. 3 bezeichne-
ten Personen gehört, oder durch andere Hilfen, bei denen kein gesetzlicher Vertreter 
bestellt wird, ebenso gut wie durch einen Betreuer besorgt werden können. 

(3) Als Aufgabenkreis kann auch die Geltendmachung von Rechten des Betreuten ge-
genüber seinem Bevollmächtigten bestimmt werden. 

(4) Die Entscheidung über den Fernmeldeverkehr des Betreuten und über die Entge-
gennahme, das Öffnen und das Anhalten seiner Post werden vom Aufgabenkreis des 
Betreuers nur dann erfasst, wenn das Gericht dies ausdrücklich angeordnet hat. 
 
 
§ 1897 Bestellung einer natürlichen Person 
(1) Zum Betreuer bestellt das Vormundschaftsgericht eine natürliche Person, die geeig-
net ist, in dem gerichtlich bestimmten Aufgabenkreis die Angelegenheiten des Betreu-
ten rechtlich zu besorgen und ihn in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlich zu 
betreuen. 

(2) 1Der Mitarbeiter eines nach § 1908f anerkannten Betreuungsvereins, der dort aus-
schließlich oder teilweise als Betreuer tätig ist (Vereinsbetreuer), darf nur mit Einwilli-
gung des Vereins bestellt werden. 2Entsprechendes gilt für den Mitarbeiter einer in 
Betreuungsangelegenheiten zuständigen Behörde, der dort ausschließlich oder teilwei-
se als Betreuer tätig ist (Behördenbetreuer). 

(3) Wer zu einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung, in welcher der 
Volljährige untergebracht ist oder wohnt, in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer 
anderen engen Beziehung steht, darf nicht zum Betreuer bestellt werden. 

(4) 1Schlägt der Volljährige eine Person vor, die zum Betreuer bestellt werden kann, so 
ist diesem Vorschlag zu entsprechen, wenn es dem Wohl des Volljährigen nicht zuwi-
derläuft. 2Schlägt er vor, eine bestimmte Person nicht zu bestellen, so soll hierauf 
Rücksicht genommen werden. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Vorschläge, die der 
Volljährige vor dem Betreuungsverfahren gemacht hat, es sei denn, dass er an diesen 
Vorschlägen erkennbar nicht festhalten will. 

(5) Schlägt der Volljährige niemanden vor, der zum Betreuer bestellt werden kann, so 
ist bei der Auswahl des Betreuers auf die verwandtschaftlichen und sonstigen persönli-
chen Bindungen des Volljährigen, insbesondere auf die Bindungen zu Eltern, zu Kin-
dern, zum Ehegatten und zum Lebenspartner, sowie auf die Gefahr von Interessenkon-
flikten Rücksicht zu nehmen. 

(6) 1Wer Betreuungen im Rahmen seiner Berufsausübung führt, soll nur dann zum Be-
treuer bestellt werden, wenn keine andere geeignete Person zur Verfügung steht, die 
zur ehrenamtlichen Führung der Betreuung bereit ist. 2Werden dem Betreuer Umstände 
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bekannt, aus denen sich ergibt, dass der Volljährige durch eine oder mehrere andere 
geeignete Personen außerhalb einer Berufsausübung betreut werden kann, so hat er 
dies dem Gericht mitzuteilen. 

(7) 1Wird eine Person unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 Satz 1 erstmals in 
dem Bezirk des Vormundschaftsgerichts zum Betreuer bestellt, soll das Gericht zuvor 
die zuständige Behörde zur Eignung des ausgewählten Betreuers und zu den nach § 1 
Abs. 1 Satz 1 zweite Alternative des Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes zu 
treffenden Feststellungen anhören. 2Die zuständige Behörde soll die Person auffordern, 
ein Führungszeugnis und eine Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis vorzulegen. 

(8) Wird eine Person unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 Satz 1 bestellt, hat sie 
sich über Zahl und Umfang der von ihr berufsmäßig geführten Betreuungen zu erklären. 
 
 
§ 1898 Übernahmepflicht 
(1) Der vom Vormundschaftsgericht Ausgewählte ist verpflichtet, die Betreuung zu ü-
bernehmen, wenn er zur Betreuung geeignet ist und ihm die Übernahme unter Berück-
sichtigung seiner familiären, beruflichen und sonstigen Verhältnisse zugemutet werden 
kann. 

(2) Der Ausgewählte darf erst dann zum Betreuer bestellt werden, wenn er sich zur Ü-
bernahme der Betreuung bereit erklärt hat. 
 
 
§ 1899 Mehrere Betreuer 
(1) 1Das Vormundschaftsgericht kann mehrere Betreuer bestellen, wenn die Angele-
genheiten des Betreuten hierdurch besser besorgt werden können. 2 In diesem Falle 
bestimmt es, welcher Betreuer mit welchem Aufgabenkreis betraut wird. 3Mehrere Be-
treuer, die eine Vergütung erhalten, werden außer in den in Absatz 2 und 4 sowie § 
1908 i Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 1792 geregelten Fällen nicht bestellt. 
 
(2) Für die Entscheidung über die Einwilligung in eine Sterilisation des Betreuten ist 
stets ein besonderer Betreuer zu bestellen. 
 
(3) Soweit mehrere Betreuer mit demselben Aufgabenkreis betraut werden, können sie 
die Angelegenheiten des Betreuten nur gemeinsam besorgen, es sein denn, dass das 
Gericht etwas anderes bestimmt hat oder mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 
 
(4) Das Gericht kann mehrere Betreuer auch in der Weise bestellen, dass der eine die 
Angelegenheiten des Betreuten nur zu besorgen hat, soweit der andere verhindert ist. 
 
 
§ 1900 Betreuung durch Verein oder Behörde 
(1) 1Kann der Volljährige durch eine oder mehrere natürliche Personen nicht hinrei-
chend betreut werden, so bestellt das Vormundschaftsgericht einen anerkannten 
Betreuungsverein zum Betreuer. 2Die Bestellung bedarf der Einwilligung des Vereins. 
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(2) 1Der Verein überträgt die Wahrnehmung der Betreuung einzelnen Personen. 
2Vorschlägen des Volljährigen hat er hierbei zu entsprechen, soweit nicht wichtige 
Gründe entgegenstehen. 3Der Verein teilt dem Gericht alsbald mit, wem er die Wahr-
nehmung der Betreuung übertragen hat. 

(3) Werden dem Verein Umstände bekannt, aus denen sich ergibt, dass der Volljährige 
durch eine oder mehrere natürliche Personen hinreichend betreut werden kann, so hat 
er dies dem Gericht mitzuteilen. 

(4) 1Kann der Volljährige durch eine oder mehrere natürliche Personen oder durch ei-
nen Verein nicht hinreichend betreut werden, so bestellt das Gericht die zuständige Be-
hörde zum Betreuer. 2Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

(5) Vereinen oder Behörden darf die Entscheidung über die Einwilligung in eine Sterili-
sation des Betreuten nicht übertragen werden. 
 
 
§ 1901 Umfang der Betreuung, Pflichten des Betreuers 
(1) Die Betreuung umfasst alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um die Angelegenhei-
ten des Betreuten nach Maßgabe der folgenden Vorschriften rechtlich zu besorgen. 

(2) 1Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, wie es des-
sen Wohl entspricht. 2Zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im Rah-
men seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen 
zu gestalten. 

(3) 1Der Betreuer hat Wünschen des Betreuten zu entsprechen, soweit dies dessen 
Wohl nicht zuwiderläuft und dem Betreuer zuzumuten ist. 2Dies gilt auch für Wünsche, 
die der Betreute vor der Bestellung des Betreuers geäußert hat, es sei denn, dass er an 
diesen Wünschen erkennbar nicht festhalten will. 3Ehe der Betreuer wichtige Angele-
genheiten erledigt, bespricht er sie mit dem Betreuten, sofern dies dessen Wohl nicht 
zuwiderläuft. 

(4) 1Innerhalb seines Aufgabenkreises hat der Betreuer dazu beizutragen, dass Mög-
lichkeiten genutzt werden, die Krankheit oder Behinderung des Betreuten zu beseitigen, 
zu bessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern. 2Wird die 
Betreuung berufsmäßig geführt, hat der Betreuer in geeigneten Fällen auf Anordnung 
des Gerichts zu Beginn der Betreuung einen Betreuungsplan zu erstellen. 3In dem 
Betreuungsplan sind die Ziele der Betreuung und die zu ihrer Erreichung zu ergreifen-
den Maßnahmen darzustellen. 

(5) 1Werden dem Betreuer Umstände bekannt, die eine Aufhebung der Betreuung er-
möglichen, so hat er dies dem Vormundschaftsgericht mitzuteilen. 2Gleiches gilt für 
Umstände, die eine Einschränkung des Aufgabenkreises ermöglichen oder dessen Er-
weiterung, die Bestellung eines weiteren Betreuers oder die Anordnung eines Einwilli-
gungsvorbehalts (§ 1903) erfordern. 
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§ 1901a Patientenverfügung 7 
(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit 
schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht un-
mittelbar bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszustands, Heilbehandlun-
gen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung), prüft der 
Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation 
zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und 
Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen 
werden. 

(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegungen einer Patienten-
verfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der Betreuer 
die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen Willen des Betreuten festzustellen 
und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in eine ärztliche Maßnahme nach Ab-
satz 1 einwilligt oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund konkreter An-
haltspunkte zu ermitteln. Zu berücksichtigen sind insbesondere frühere mündliche oder 
schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen und sonstige persönli-
che Wertvorstellungen des Betreuten. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung des 
Betreuten. 

(4) Niemand kann zur Errichtung einer Patientenverfügung verpflichtet werden. Die Er-
richtung oder Vorlage einer Patientenverfügung darf nicht zur Bedingung eines Ver-
tragsschlusses gemacht werden. 

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte entsprechend. 
 
 
§ 1901b Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens 
(1) Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme im Hinblick auf den Ge-
samtzustand und die Prognose des Patienten indiziert ist. Er und der Betreuer erörtern 
diese Maßnahme unter Berücksichtigung des Patientenwillens als Grundlage für die 
nach § 1901 a zu treffende Entscheidung. 

(2) Bei der Feststellung des Patientenwillens nach § 1901 a Absatz 1 oder der Behand-
lungswünsche oder des mutmaßlichen Willens nach § 1901 a Absatz 2 soll nahen An-
gehörigen und sonstigen Vertrauenspersonen des Betreuten Gelegenheit zur Äußerung 
gegeben werden, sofern dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Bevollmächtigte entsprechend. 
 
 
§ 1901c Schriftliche Betreuungswünsche, Vorsorgevollmacht 
1Wer ein Schriftstück besitzt, in dem jemand für den Fall seiner Betreuung Vorschläge 
zur Auswahl des Betreuers oder Wünsche zur Wahrnehmung der Betreuung geäußert 
hat, hat es unverzüglich an das Vormundschaftsgericht abzuliefern, nachdem er von der 
                                                 
7 Fassung aufgrund des Dritten Gesetzes zur Änderung des Betreuungsrechts vom 29.7.2009 (BGBl. I 
Seite 2286 ff.) m. W. v. 01.09.2009 - §§ 1901 a, 1901 b, 1901 c, 1904 BGB 
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Einleitung eines Verfahrens über die Bestellung eines Betreuers Kenntnis erlangt hat. 
2Ebenso hat der Besitzer das Vormundschaftsgericht über Schriftstücke, in denen der 
Betroffene eine andere Person mit der Wahrnehmung seiner Angelegenheiten bevoll-
mächtigt hat, zu unterrichten. 3Das Vormundschaftsgericht kann die Vorlage einer Ab-
schrift verlangen. 
 
 
§ 1902 Vertretung des Betreuten 
In seinem Aufgabenkreis vertritt der Betreuer den Betreuten gerichtlich und außerge-
richtlich. 
 
 
§ 1903 Einwilligungsvorbehalt 
(1) 1Soweit dies zur Abwendung einer erheblichen Gefahr für die Person oder das 
Vermögen des Betreuten erforderlich ist, ordnet das Vormundschaftsgericht an, dass 
der Betreute zu einer Willenserklärung, die den Aufgabenkreis des Betreuers betrifft, 
dessen Einwilligung bedarf (Einwilligungsvorbehalt). 2Die §§ 108 bis 113, 131 Abs. 2 
und § 210 gelten entsprechend. 

(2) Ein Einwilligungsvorbehalt kann sich nicht erstrecken auf Willenserklärungen, die auf 
Eingehung einer Ehe oder Begründung einer Lebenspartnerschaft gerichtet sind, auf 
Verfügungen von Todes wegen und auf Willenserklärungen, zu denen ein beschränkt 
Geschäftsfähiger nach den Vorschriften des Buches vier und fünf nicht der Zustimmung 
seines gesetzlichen Vertreters bedarf. 

(3) 1Ist ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet, so bedarf der Betreute dennoch nicht der 
Einwilligung seines Betreuers, wenn die Willenserklärung dem Betreuten lediglich einen 
rechtlichen Vorteil bringt. 2Soweit das Gericht nichts anderes anordnet, gilt dies auch, 
wenn die Willenserklärung eine geringfügige Angelegenheit des täglichen Lebens be-
trifft. 

(4) § 1901 Abs. 5 gilt entsprechend. 
 
 
§ 1904 Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Maßnahmen 
(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des Gesundheitszustands, ei-
ne Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des Betreu-
ungsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund der 
Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Scha-
den erleidet. Ohne die Genehmigung darf die Maßnahme nur durchgeführt werden, 
wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 

(2) Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des Betreuers in eine Un-
tersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Ein-
griff bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die Maßnahme medizi-
nisch angezeigt ist und die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute auf Grund 
des Unterbleibens oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt oder einen schweren und 
länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. 
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(3) Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu erteilen, wenn die Einwilligung, 
die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung dem Willen des Betreuten ent-
spricht. 

(4) Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist nicht erforderlich, wenn zwischen 
Betreuer und behandelndem Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, 
die Nichterteilung oder der Widerruf der Einwilligung dem nach § 1901 a festgestellten 
Willen des Betreuten entspricht. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für einen Bevollmächtigten. Er kann in eine der in 
Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 genannten Maßnahmen nur einwilligen, nicht einwilligen 
oder die Einwilligung widerrufen, wenn die Vollmacht diese Maßnahmen ausdrücklich 
umfasst und schriftlich erteilt ist. 
 
§ 1905 Sterilisation 
(1) 1Besteht der ärztliche Eingriff in einer Sterilisation des Betreuten, in die dieser nicht 
einwilligen kann, so kann der Betreuer nur einwilligen, wenn 
1. die Sterilisation dem Willen des Betreuten nicht widerspricht, 

 
2. der Betreute auf Dauer einwilligungsunfähig bleiben wird, 

 
3. anzunehmen ist, dass es ohne die Sterilisation zu einer Schwangerschaft 

kommen würde, 
 

4. infolge dieser Schwangerschaft eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer 
schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesund-
heitszustands der Schwangeren zu erwarten wäre, die nicht auf zumutbare Wei-
se abgewendet werden könnte, und 
 

5. die Schwangerschaft nicht durch andere zumutbare Mittel verhindert werden 
kann. 

2Als schwerwiegende Gefahr für den seelischen Gesundheitszustand der Schwangeren 
gilt auch die Gefahr eines schweren und nachhaltigen Leides, das ihr drohen würde, 
weil vormundschaftsgerichtliche Maßnahmen, die mit ihrer Trennung vom Kind verbun-
den wären (§§ 1666, 1666a), gegen sie ergriffen werden müssten. 

(2) 1Die Einwilligung bedarf der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. 2Die Steri-
lisation darf erst zwei Wochen nach Wirksamkeit der Genehmigung durchgeführt wer-
den. 3Bei der Sterilisation ist stets der Methode der Vorzug zu geben, die eine Refertili-
sierung 8 zulässt. 
 
 
§ 1906 Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bei der Unterbringung 
(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit Freiheitsentziehung 
verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des Betreuten erforderlich ist, weil  

 
                                                 
8 Künftige operative Wiederherstellung von Ei- und Samenleiter 
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1. auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinde-
rung des Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder erheblichen 
gesundheitlichen Schaden zufügt, oder 
 

2. eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärzt-
licher Eingriff notwendig ist, ohne die Unterbringung des Betreuten nicht durchge-
führt werden kann und der Betreute auf Grund einer psychischen Krankheit oder 
geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung 
nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann. 
 

(2) 1Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts zulässig. 
2Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub 
Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen. 

(3) 1Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen weg-
fallen. 2Er hat die Beendigung der Unterbringung dem Vormundschaftsgericht anzuzei-
gen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einer An-
stalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, ohne untergebracht zu sein, 
durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen 
längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll. 

(5) 1Die Unterbringung durch einen Bevollmächtigten und die Einwilligung eines Be-
vollmächtigten in Maßnahmen nach Absatz 4 setzt voraus, dass die Vollmacht schrift-
lich erteilt ist und die in den Absätzen 1 und 4 genannten Maßnahmen ausdrücklich um-
fasst. 2Im Übrigen gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend. 
 
 
§ 1907 Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bei der Aufgabe der Mietwoh-
nung 
(1) 1Zur Kündigung eines Mietverhältnisses über Wohnraum, den der Betreute gemietet 
hat, bedarf der Betreuer der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. 2Gleiches gilt 
für eine Willenserklärung, die auf die Aufhebung eines solchen Mietverhältnisses ge-
richtet ist. 

(2) 1Treten andere Umstände ein, auf Grund derer die Beendigung des Mietverhältnis-
ses in Betracht kommt, so hat der Betreuer dies dem Vormundschaftsgericht unverzüg-
lich mitzuteilen, wenn sein Aufgabenkreis das Mietverhältnis oder die Aufenthaltsbe-
stimmung umfasst. 2Will der Betreuer Wohnraum des Betreuten auf andere Weise als 
durch Kündigung oder Aufhebung eines Mietverhältnisses aufgeben, so hat er dies 
gleichfalls unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Zu einem Miet- oder Pachtvertrag oder zu einem anderen Vertrag, durch den der 
Betreute zu wiederkehrenden Leistungen verpflichtet wird, bedarf der Betreuer der Ge-
nehmigung des Vormundschaftsgerichts, wenn das Vertragsverhältnis länger als vier 
Jahre dauern oder vom Betreuer Wohnraum vermietet werden soll. 
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§ 1908 Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bei der Ausstattung 
Der Betreuer kann eine Ausstattung aus dem Vermögen des Betreuten nur mit Geneh-
migung des Vormundschaftsgerichts versprechen oder gewähren. 
 
 
§ 1908a Vorsorgliche Betreuerbestellung und Anordnung des Einwilligungsvor-
behalts für Minderjährige 
1Maßnahmen nach den §§ 1896, 1903 können auch für einen Minderjährigen, der das 
17. Lebensjahr vollendet hat, getroffen werden, wenn anzunehmen ist, dass sie bei Ein-
tritt der Volljährigkeit erforderlich werden. 2Die Maßnahmen werden erst mit dem Eintritt 
der Volljährigkeit wirksam. 
 
 
§ 1908b Entlassung des Betreuers 
(1) 1Das Vormundschaftsgericht hat den Betreuer zu entlassen, wenn seine Eignung, 
die Angelegenheiten des Betreuten zu besorgen, nicht mehr gewährleistet ist oder ein 
anderer wichtiger Grund für die Entlassung vorliegt. 2Ein wichtiger Grund liegt auch vor, 
wenn der Betreuer eine erforderliche Abrechnung vorsätzlich falsch erteilt oder den er-
forderlichen persönlichen Kontakt zum Betreuten nicht gehalten hat9. 3Das Gericht soll 
den nach § 1897 Abs. 6 bestellten Betreuer entlassen, wenn der Betreute durch eine 
oder mehrere andere Personen außerhalb einer Berufsausübung betreut werden kann. 

(2) Der Betreuer kann seine Entlassung verlangen, wenn nach seiner Bestellung Um-
stände eintreten, auf Grund derer ihm die Betreuung nicht mehr zugemutet werden 
kann. 

(3) Das Gericht kann den Betreuer entlassen, wenn der Betreute eine gleich geeignete 
Person, die zur Übernahme bereit ist, als neuen Betreuer vorschlägt. 

(4) 1Der Vereinsbetreuer ist auch zu entlassen, wenn der Verein dies beantragt. 2Ist die 
Entlassung nicht zum Wohl des Betreuten erforderlich, so kann das Vormundschaftsge-
richt stattdessen mit Einverständnis des Betreuers aussprechen, dass dieser die 
Betreuung künftig als Privatperson weiterführt. 3Die Sätze 1 und 2 gelten für den Be-
hördenbetreuer entsprechend. 

(5) Der Verein oder die Behörde ist zu entlassen, sobald der Betreute durch eine oder 
mehrere natürliche Personen hinreichend betreut werden kann. 
 
 
§ 1908c Bestellung eines neuen Betreuers 
Stirbt der Betreuer oder wird er entlassen, so ist ein neuer Betreuer zu bestellen. 
 
 

                                                 
9 Einfügung des Satzes lt. Änderung des Vormundschafts- u. Betreuungsrechts von 2011 
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§ 1908d Aufhebung oder Änderung von Betreuung und Einwilligungsvorbehalt 
(1) 1Die Betreuung ist aufzuheben, wenn ihre Voraussetzungen wegfallen. 2Fallen die-
se Voraussetzungen nur für einen Teil der Aufgaben des Betreuers weg, so ist dessen 
Aufgabenkreis einzuschränken. 

(2) 1Ist der Betreuer auf Antrag des Betreuten bestellt, so ist die Betreuung auf dessen 
Antrag aufzuheben, es sei denn, dass eine Betreuung von Amts wegen erforderlich ist. 
2Den Antrag kann auch ein Geschäftsunfähiger stellen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten für 
die Einschränkung des Aufgabenkreises entsprechend. 

(3) 1Der Aufgabenkreis des Betreuers ist zu erweitern, wenn dies erforderlich wird. 2Die 
Vorschriften über die Bestellung des Betreuers gelten hierfür entsprechend. 

(4) Für den Einwilligungsvorbehalt gelten die Absätze 1 und 3 entsprechend. 
 
 
§ 1908e 
(weggefallen) 
 
 
§ 1908f Anerkennung als Betreuungsverein 
(1) Ein rechtsfähiger Verein kann als Betreuungsverein anerkannt werden, wenn er ge-
währleistet, dass er  
1. eine ausreichende Zahl geeigneter Mitarbeiter hat und diese beaufsichtigen, wei-

terbilden und gegen Schäden, die diese anderen im Rahmen ihrer Tätigkeit zufü-
gen können, angemessen versichern wird, 
 

2. sich planmäßig um die Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer bemüht, diese in ihre 
Aufgaben einführt, fortbildet und sie sowie Bevollmächtigte berät, 
 

2a. planmäßig über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen informiert, 
 

3. einen Erfahrungsaustausch zwischen den Mitarbeitern ermöglicht. 
 

(2) 1Die Anerkennung gilt für das jeweilige Land; sie kann auf einzelne Landesteile be-
schränkt werden. 2Sie ist widerruflich und kann unter Auflagen erteilt werden. 

(3) 1Das Nähere regelt das Landesrecht. 2Es kann auch weitere Voraussetzungen für 
die Anerkennung vorsehen. 

(4) Die anerkannten Betreuungsvereine können im Einzelfall Personen bei der Errich-
tung einer Vorsorgevollmacht beraten. 
 
 
§ 1908g Behördenbetreuer 
(1) Gegen einen Behördenbetreuer wird kein Zwangsgeld nach § 1837 Abs. 3 Satz 1 
festgesetzt. 
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(2) Der Behördenbetreuer kann Geld des Betreuten gemäß § 1807 auch bei der Kör-
perschaft anlegen, bei der er tätig ist. 
 
 
§ 1908h  
(weggefallen) 
 
 
§ 1908i Entsprechend anwendbare Vorschriften 
(1) 1Im Übrigen sind auf die Betreuung § 1632 Abs. 1 bis 3, §§ 1784, 1787 Abs. 1, § 
1791a Abs. 3 Satz 1 zweiter Halbsatz und Satz 2, §§ 1792, 1795 bis 1797 Abs. 1 Satz 
2, §§ 1798, 1799, 1802, 1803, 1805 bis 1821, 1822 Nr. 1 bis 4, 6 bis 13, §§ 1823 bis 
1826, 1828 bis 1836, 1836c bis 1836e, 1837 Abs. 1 bis 3, §§ 1839 bis 1843, 1845, 
1846, 1857a, 1888, 1890 bis 1895 sinngemäß anzuwenden. 2Durch Landesrecht kann 
bestimmt werden, dass Vorschriften, welche die Aufsicht des Vormundschaftsgerichts in 
vermögensrechtlicher Hinsicht sowie beim Abschluss von Lehr- und Arbeitsverträgen 
betreffen, gegenüber der zuständigen Behörde außer Anwendung bleiben. 

(2) 1§ 1804 ist sinngemäß anzuwenden, jedoch kann der Betreuer in Vertretung des 
Betreuten Gelegenheitsgeschenke auch dann machen, wenn dies dem Wunsch des 
Betreuten entspricht und nach seinen Lebensverhältnissen üblich ist. 2§ 1857a ist auf 
die Betreuung durch den Vater, die Mutter, den Ehegatten, den Lebenspartner oder ei-
nen Abkömmling des Betreuten sowie auf den Vereinsbetreuer und den Behördenbe-
treuer sinngemäß anzuwenden, soweit das Vormundschaftsgericht nichts anderes an-
ordnet. 
 
 
§ 1908k 
(weggefallen) 
 
 
2.) Betreuungsbehördengesetz 
 
Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljäh-
riger (Betreuungsbehördengesetz - BtBG) 
Ausfertigungsdatum: 12.09.1990 

Vollzitat: 

"Betreuungsbehördengesetz vom 12. September 1990 (BGBl. I S. 2002, 2025), zuletzt 
geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 21. April 2005 (BGBl. I S. 1073)" 
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 9 G 10 v. 21. 4.2005 I 1073  
 
 

                                                 
10 Gesetz 
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Das G wurde als Artikel 8 G 200-3 v. 12.9.1990 I 2002 (BtG) vom Bundestag mit Zu-
stimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 11 dieses G am 1.1.1992 in 
Kraft getreten. 
 
I. 
Behörden 
 
§ 1 
1Welche Behörde auf örtlicher Ebene in Betreuungsangelegenheiten zuständig ist, be-
stimmt sich nach Landesrecht. 2Diese Behörde ist auch in Unterbringungsangelegen-
heiten im Sinne des § 70 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 2 des Gesetzes über 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit zuständig. 
 
§ 2 
Zur Durchführung überörtlicher Aufgaben oder zur Erfüllung einzelner Aufgaben der 
örtlichen Behörde können nach Landesrecht weitere Behörden vorgesehen werden. 

 
II. 
Örtliche Zuständigkeit 
 
§ 3 
(1) 1Örtlich zuständig ist diejenige Behörde, in deren Bezirk der Betroffene seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 2Hat der Betroffene im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
keinen gewöhnlichen Aufenthalt, ist ein solcher nicht feststellbar oder betrifft die Maß-
nahme keine Einzelperson, so ist die Behörde zuständig, in deren Bezirk das Bedürfnis 
für die Maßnahme hervortritt. 3Gleiches gilt, wenn mit dem Aufschub einer Maßnahme 
Gefahr verbunden ist. 

(2) Ändern sich die für die örtliche Zuständigkeit nach Absatz 1 maßgebenden Umstän-
de im Laufe eines gerichtlichen Betreuungs- oder Unterbringungsverfahrens, so bleibt 
für dieses Verfahren die zuletzt angehörte Behörde allein zuständig, bis die nunmehr 
zuständige Behörde dem Gericht den Wechsel schriftlich anzeigt. 

 
III. 
Aufgaben der örtlichen Behörde 
 
§ 4 
Die Behörde berät und unterstützt Betreuer und Bevollmächtigte auf ihren Wunsch bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben, die Betreuer insbesondere auch bei der Erstellung 
des Betreuungsplans. 
 
§ 5 
Die Behörde sorgt dafür, dass in ihrem Bezirk ein ausreichendes Angebot zur Einfüh-
rung der Betreuer in ihre Aufgaben und zu ihrer Fortbildung vorhanden ist. 
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§ 6 
(1) 1Zu den Aufgaben der Behörde gehört es auch, die Tätigkeit einzelner Personen 
sowie von gemeinnützigen und freien Organisationen zugunsten Betreuungsbedürftiger 
anzuregen und zu fördern. 2Weiterhin fördert sie die Aufklärung und Beratung über 
Vollmachten und Betreuungsverfügungen. 

(2) 1Die Urkundsperson bei der Betreuungsbehörde ist befugt, Unterschriften oder 
Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen öffentlich11 zu be-
glaubigen. 2Dies gilt nicht für Unterschriften oder Handzeichen ohne dazugehörigen 
Text. 3Die Zuständigkeit der Notare, anderer Personen oder sonstiger Stellen für öffent-
liche Beurkundungen und Beglaubigungen bleibt unberührt. 

(3) Die Urkundsperson soll eine Beglaubigung nicht vornehmen, wenn ihr in der betref-
fenden Angelegenheit die Vertretung eines Beteiligten obliegt. 

(4) 1Die Betreuungsbehörde hat geeignete Beamte und Angestellte zur Wahrnehmung 
der Aufgaben nach Absatz 2 zu ermächtigen. 2Die Länder können Näheres hinsichtlich 
der fachlichen Anforderungen an diese Personen regeln. 

(5) 1Für jede Beglaubigung nach Absatz 2 wird eine Gebühr von 10 Euro erhoben; Aus-
lagen werden gesondert nicht erhoben. 2Aus Gründen der Billigkeit kann von der Erhe-
bung der Gebühr im Einzelfall abgesehen werden. 

(6) 1Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Gebühren 
und Auslagen für die Beratung und Beglaubigung abweichend von Absatz 5 zu regeln. 
2Die Landesregierungen können die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverord-
nung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. 
 
§ 7 
(1) Die Behörde kann dem Vormundschaftsgericht Umstände mitteilen, die die Bestel-
lung eines Betreuers oder eine andere Maßnahme in Betreuungssachen erforderlich 
machen, soweit dies unter Beachtung berechtigter Interessen des Betroffenen nach den 
Erkenntnissen der Behörde erforderlich ist, um eine erhebliche Gefahr für das Wohl des 
Betroffenen abzuwenden. 

(2) Der Inhalt der Mitteilung, die Art und Weise ihrer Übermittlung und der Empfänger 
sind aktenkundig zu machen. 

(3) (weggefallen) 
 
§ 8 
1Die Behörde unterstützt das Vormundschaftsgericht. 2Dies gilt insbesondere für die 
Feststellung des Sachverhalts, den das Gericht für aufklärungsbedürftig hält, und für die 
Gewinnung geeigneter Betreuer. 3Wenn die Behörde vom Vormundschaftsgericht dazu 
aufgefordert wird, schlägt sie eine Person vor, die sich im Einzelfall zum Betreuer oder 
Verfahrenspfleger eignet. 4Die Behörde teilt dem Vormundschaftsgericht den Umfang 
der berufsmäßig geführten Betreuungen mit. 

                                                 
11 Ergänzung „öffentlich“ in Kraft ab 1.9.2009 (Artikel 11, § 6 II BtBG - Gesetz zur Änderung des Zuge-
winnausgleichs- und Vormundschaftsrechts) 
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§ 9 
1Die Aufgaben, die der Behörde nach anderen Vorschriften obliegen, bleiben unberührt. 
2Zuständige Behörde im Sinne dieser Vorschriften ist die örtliche Behörde. 

 
IV. 
Berlin-Klausel 
 
§ 10 
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes 
auch im Land Berlin. 
 
 
 
3.) Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und 
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(FamFG) 
vom 17.12.2008 (BGBl. I S. 2586), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 6.7.2009 (BGBl. I S. 
1696) 
 
- Auszug - 
 
 
§ 1 FamFG   
Anwendungsbereich   
 
Dieses Gesetz gilt für das Verfahren in Familiensachen sowie in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit, soweit sie durch Bundesgesetz den Gerichten zugewiesen sind. 
 
 
 
 
§ 2 FamFG   
Örtliche Zuständigkeit   
 
(1) Unter mehreren örtlich zuständigen Gerichten ist das Gericht zuständig, das zuerst mit der 
Angelegenheit befasst ist. 
 
(2) Die örtliche Zuständigkeit eines Gerichts bleibt bei Veränderung der sie begründenden Um-
stände erhalten. 
 
(3) Gerichtliche Handlungen sind nicht deswegen unwirksam, weil sie von einem örtlich unzu-
ständigen Gericht vorgenommen worden sind. 
 
 
 
 
§ 3 FamFG   
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Verweisung bei Unzuständigkeit   
 
(1) Ist das angerufene Gericht örtlich oder sachlich unzuständig, hat es sich, sofern das zustän-
dige Gericht bestimmt werden kann, durch Beschluss für unzuständig zu erklären und die Sa-
che an das zuständige Gericht zu verweisen. Vor der Verweisung sind die Beteiligten anzuhö-
ren. 
 
(2) Sind mehrere Gerichte zuständig, ist die Sache an das vom Antragsteller gewählte Gericht 
zu verweisen. Unterbleibt die Wahl oder ist das Verfahren von Amts wegen eingeleitet worden, 
ist die Sache an das vom angerufenen Gericht bestimmte Gericht zu verweisen. 
 
(3) Der Beschluss ist nicht anfechtbar. Er ist für das als zuständig bezeichnete Gericht bindend. 
 
(4) Die im Verfahren vor dem angerufenen Gericht entstehenden Kosten werden als Teil der 
Kosten behandelt, die bei dem im Beschluss bezeichneten Gericht anfallen. 
 
 
 
§ 4 FamFG   
Abgabe an ein anderes Gericht   
 
Das Gericht kann die Sache aus wichtigem Grund an ein anderes Gericht abgeben, wenn sich 
dieses zur Übernahme der Sache bereit erklärt hat. Vor der Abgabe sollen die Beteiligten ange-
hört werden. 
 
 
 
 
§ 5 FamFG   
Gerichtliche Bestimmung der Zuständigkeit   
 
(1) Das zuständige Gericht wird durch das nächsthöhere gemeinsame Gericht bestimmt: 
 

1. wenn das an sich zuständige Gericht in einem einzelnen Fall an der Ausübung der Ge-
richtsbarkeit rechtlich oder tatsächlich verhindert ist;  

2. wenn es mit Rücksicht auf die Grenzen verschiedener Gerichtsbezirke oder aus sonsti-
gen tatsächlichen Gründen ungewiss ist, welches Gericht für das Verfahren zuständig 
ist;  

3. wenn verschiedene Gerichte sich rechtskräftig für zuständig erklärt haben;  

4. wenn verschiedene Gerichte, von denen eines für das Verfahren zuständig ist, sich 
rechtskräftig für unzuständig erklärt haben;  

5. wenn eine Abgabe aus wichtigem Grund ( § 4 ) erfolgen soll, die Gerichte sich jedoch 
nicht einigen können.  

 
(2) Ist das nächsthöhere gemeinsame Gericht der Bundesgerichtshof, wird das zuständige Ge-
richt durch das Oberlandesgericht bestimmt, zu dessen Bezirk das zuerst mit der Sache befass-
te Gericht gehört. 
 
(3) Der Beschluss, der das zuständige Gericht bestimmt, ist nicht anfechtbar. 
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§ 6 FamFG   
Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen   
 
(1) Für die Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen gelten die §§ 41 bis 49 der 
Zivilprozessordnung entsprechend. Ausgeschlossen ist auch, wer bei einem vorausgegangenen 
Verwaltungsverfahren mitgewirkt hat. 
 
(2) Der Beschluss, durch den das Ablehnungsgesuch für unbegründet erklärt wird, ist mit der 
sofortigen Beschwerde in entsprechender Anwendung der §§ 567 bis 572 der Zivilprozessord-
nung anfechtbar. 
 
 
 
 
§ 7 FamFG   
Beteiligte   
 
(1) In Antragsverfahren ist der Antragsteller Beteiligter. 
 
(2) Als Beteiligte sind hinzuzuziehen: 
 

1. diejenigen, deren Recht durch das Verfahren unmittelbar betroffen wird,  

2. diejenigen, die auf Grund dieses oder eines anderen Gesetzes von Amts wegen oder 
auf Antrag zu beteiligen sind.  

 
(3) Das Gericht kann von Amts wegen oder auf Antrag weitere Personen als Beteiligte hinzu-
ziehen, soweit dies in diesem oder einem anderen Gesetz vorgesehen ist. 
 
(4) Diejenigen, die auf ihren Antrag als Beteiligte zu dem Verfahren hinzuzuziehen sind oder 
hinzugezogen werden können, sind von der Einleitung des Verfahrens zu benachrichtigen, so-
weit sie dem Gericht bekannt sind. Sie sind über ihr Antragsrecht zu belehren. 
 
(5) Das Gericht entscheidet durch Beschluss, wenn es einem Antrag auf Hinzuziehung gemäß 
Absatz 2 oder Absatz 3 nicht entspricht. Der Beschluss ist mit der sofortigen Beschwerde in 
entsprechender Anwendung der §§ 567 bis 572 der Zivilprozessordnung anfechtbar. 
 
(6) Wer anzuhören ist oder eine Auskunft zu erteilen hat, ohne dass die Voraussetzungen des 
Absatzes 2 oder Absatzes 3 vorliegen, wird dadurch nicht Beteiligter. 
 
 
 
 
§ 8 FamFG   
Beteiligtenfähigkeit   
 
Beteiligtenfähig sind 
 

1. natürliche und juristische Personen,  

2. Vereinigungen, Personengruppen und Einrichtungen, soweit ihnen ein Recht zustehen 
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kann,  

3. Behörden.  

 
 
 
§ 9 FamFG   
Verfahrensfähigkeit   
 
(1) Verfahrensfähig sind 
 

1. die nach bürgerlichem Recht Geschäftsfähigen,  

2. die nach bürgerlichem Recht beschränkt Geschäftsfähigen, soweit sie für den Gegens-
tand des Verfahrens nach bürgerlichem Recht als geschäftsfähig anerkannt sind,  

3. die nach bürgerlichem Recht beschränkt Geschäftsfähigen, soweit sie das 
14. Lebensjahr vollendet haben und sie in einem Verfahren, das ihre Person betrifft, ein 
ihnen nach bürgerlichem Recht zustehendes Recht geltend machen,  

4. diejenigen, die auf Grund dieses oder eines anderen Gesetzes dazu bestimmt werden.  

 
(2) Soweit ein Geschäftsunfähiger oder in der Geschäftsfähigkeit Beschränkter nicht verfahrens-
fähig ist, handeln für ihn die nach bürgerlichem Recht dazu befugten Personen. 
 
(3) Für Vereinigungen sowie für Behörden handeln ihre gesetzlichen Vertreter und Vorstände. 
 
(4) Das Verschulden eines gesetzlichen Vertreters steht dem Verschulden eines Beteiligten 
gleich. 
 
(5) Die §§ 53 bis 58 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend. 
 
 
 
 
§ 10 FamFG   
Bevollmächtigte   
 
(1) Soweit eine Vertretung durch Rechtsanwälte nicht geboten ist, können die Beteiligten das 
Verfahren selbst betreiben. 
 
(2) Die Beteiligten können sich durch einen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen. 
Darüber hinaus sind als Bevollmächtigte, soweit eine Vertretung durch Rechtsanwälte nicht 
geboten ist, vertretungsbefugt nur 
 

1. Beschäftigte des Beteiligten oder eines mit ihm verbundenen Unternehmens ( § 15 des 
Aktiengesetzes ); Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts ein-
schließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusam-
menschlüsse können sich auch durch Beschäftigte anderer Behörden oder juristischer 
Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öf-
fentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen;  

2. volljährige Familienangehörige ( § 15 der Abgabenordnung , § 11 des Lebenspartner-
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schaftsgesetzes ), Personen mit Befähigung zum Richteramt und die Beteiligten, wenn 
die Vertretung nicht im Zusammenhang mit einer entgeltlichen Tätigkeit steht;  

3. Notare.  

 
(3) Das Gericht weist Bevollmächtigte, die nicht nach Maßgabe des Absatzes 2 vertretungsbe-
fugt sind, durch unanfechtbaren Beschluss zurück. Verfahrenshandlungen, die ein nicht vertre-
tungsbefugter Bevollmächtigter bis zu seiner Zurückweisung vorgenommen hat, und Zustellun-
gen oder Mitteilungen an diesen Bevollmächtigten sind wirksam. Das Gericht kann den in Ab-
satz 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 bezeichneten Bevollmächtigten durch unanfechtbaren Beschluss die 
weitere Vertretung untersagen, wenn sie nicht in der Lage sind, das Sach- und Streitverhältnis 
sachgerecht darzustellen. 
 
(4) Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten, außer im Verfahren über die Aus-
schließung und Ablehnung von Gerichtspersonen und im Verfahren über die Verfahrenskosten-
hilfe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen. Behör-
den und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung 
ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäf-
tigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt 
anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von 
ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 
Für die Beiordnung eines Notanwaltes gelten die §§ 78b und 78c der Zivilprozessordnung ent-
sprechend. 
 
(5) Richter dürfen nicht als Bevollmächtigte vor dem Gericht auftreten, dem sie angehören. 
 
 
 
 
§ 11 FamFG   
Verfahrensvollmacht   
 
Die Vollmacht ist schriftlich zu den Gerichtsakten einzureichen. Sie kann nachgereicht werden; 
hierfür kann das Gericht eine Frist bestimmen. Der Mangel der Vollmacht kann in jeder Lage 
des Verfahrens geltend gemacht werden. Das Gericht hat den Mangel der Vollmacht von Amts 
wegen zu berücksichtigen, wenn nicht als Bevollmächtigter ein Rechtsanwalt oder Notar auftritt. 
Im Übrigen gelten die §§ 81 bis 87 und 89 der Zivilprozessordnung entsprechend. 
 
 
 
 
§ 12 FamFG   
Beistand   
 
Im Termin können die Beteiligten mit Beiständen erscheinen. Beistand kann sein, wer in Verfah-
ren, in denen die Beteiligten das Verfahren selbst betreiben können, als Bevollmächtigter zur 
Vertretung befugt ist. Das Gericht kann andere Personen als Beistand zulassen, wenn dies 
sachdienlich ist und hierfür nach den Umständen des Einzelfalls ein Bedürfnis besteht. § 10 
Abs. 3 Satz 1 und 3 und Abs. 5 gilt entsprechend. Das von dem Beistand Vorgetragene gilt als 
von dem Beteiligten vorgebracht, soweit es nicht von diesem sofort widerrufen oder berichtigt 
wird. 
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§ 13 FamFG   
Akteneinsicht   
 
(1) Die Beteiligten können die Gerichtsakten auf der Geschäftsstelle einsehen, soweit nicht 
schwerwiegende Interessen eines Beteiligten oder eines Dritten entgegenstehen. 
 
(2) Personen, die an dem Verfahren nicht beteiligt sind, kann Einsicht nur gestattet werden, 
soweit sie ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen und schutzwürdige Interessen eines 
Beteiligten oder eines Dritten nicht entgegenstehen. Die Einsicht ist zu versagen, wenn ein Fall 
des § 1758 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorliegt. 
 
(3) Soweit Akteneinsicht gewährt wird, können die Berechtigten sich auf ihre Kosten durch die 
Geschäftsstelle Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften erteilen lassen. Die Abschrift ist auf 
Verlangen zu beglaubigen. 
 
(4) Einem Rechtsanwalt, einem Notar oder einer beteiligten Behörde kann das Gericht die Ak-
ten in die Amts- oder Geschäftsräume überlassen. Ein Recht auf Überlassung von Beweisstü-
cken in die Amts- oder Geschäftsräume besteht nicht. Die Entscheidung nach Satz 1 ist nicht 
anfechtbar. 
 
(5) Werden die Gerichtsakten elektronisch geführt, gilt § 299 Abs. 3 der Zivilprozessordnung 
entsprechend. Der elektronische Zugriff nach § 299 Abs. 3 Satz 2 und 3 der Zivilprozessord-
nung kann auch dem Notar oder der beteiligten Behörde gestattet werden. 
 
(6) Die Entwürfe zu Beschlüssen und Verfügungen, die zu ihrer Vorbereitung gelieferten Arbei-
ten sowie die Dokumente, die Abstimmungen betreffen, werden weder vorgelegt noch abschrift-
lich mitgeteilt. 
 
(7) Über die Akteneinsicht entscheidet das Gericht, bei Kollegialgerichten der Vorsitzende. 
 
 
 
 
§ 14 FamFG   
Elektronische Akte; elektronisches Dokument   
 
(1) Die Gerichtsakten können elektronisch geführt werden. § 298a Abs. 2 und 3 der Zivilpro-
zessordnung gilt entsprechend. 
 
(2) Die Beteiligten können Anträge und Erklärungen als elektronisches Dokument übermitteln. 
Für das elektronische Dokument gelten § 130a Abs. 1 und 3 sowie § 298 der Zivilprozessord-
nung entsprechend. 
 
(3) Für das gerichtliche elektronische Dokument gelten die §§ 130b und 298 der Zivilprozess-
ordnung entsprechend. 
 
(4) Die Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen für ihren Bereich durch 
Rechtsverordnung den Zeitpunkt, von dem an elektronische Akten geführt und elektronische 
Dokumente bei Gericht eingereicht werden können. Die Bundesregierung und die Landesregie-
rungen bestimmen für ihren Bereich durch Rechtsverordnung die geltenden organisatorisch-
technischen Rahmenbedingungen für die Bildung, Führung und Aufbewahrung der elektroni-
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schen Akten und die für die Bearbeitung der Dokumente geeignete Form. Die Landesregierun-
gen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die jeweils zuständige oberste Lan-
desbehörde übertragen. Die Zulassung der elektronischen Akte und der elektronischen Form 
kann auf einzelne Gerichte oder Verfahren beschränkt werden. 
 
(5) Sind die Gerichtsakten nach ordnungsgemäßen Grundsätzen zur Ersetzung der Urschrift auf 
einen Bild- oder anderen Datenträger übertragen worden und liegt der schriftliche Nachweis 
darüber vor, dass die Wiedergabe mit der Urschrift übereinstimmt, so können Ausfertigungen, 
Auszüge und Abschriften von dem Bild- oder dem Datenträger erteilt werden. Auf der Urschrift 
anzubringende Vermerke werden in diesem Fall bei dem Nachweis angebracht. 
 
 
 
 
§ 15 FamFG   
Bekanntgabe; formlose Mitteilung   
 
(1) Dokumente, deren Inhalt eine Termins- oder Fristbestimmung enthält oder den Lauf einer 
Frist auslöst, sind den Beteiligten bekannt zu geben. 
 
(2) Die Bekanntgabe kann durch Zustellung nach den §§ 166 bis 195 der Zivilprozessordnung 
oder dadurch bewirkt werden, dass das Schriftstück unter der Anschrift des Adressaten zur Post 
gegeben wird. Soll die Bekanntgabe im Inland bewirkt werden, gilt das Schriftstück drei Tage 
nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben, wenn nicht der Beteiligte glaubhaft macht, dass 
ihm das Schriftstück nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. 
 
(3) Ist eine Bekanntgabe nicht geboten, können Dokumente den Beteiligten formlos mitgeteilt 
werden. 
 
 
 
 
§ 16 FamFG   
Fristen   
 
(1) Der Lauf einer Frist beginnt, soweit nichts anderes bestimmt ist, mit der Bekanntgabe. 
 
(2) Für die Fristen gelten die §§ 222 und 224 Abs. 2 und 3 sowie § 225 der Zivilprozessordnung 
entsprechend. 
 
 
 
 
§ 17 FamFG   
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand   
 
(1) War jemand ohne sein Verschulden verhindert, eine gesetzliche Frist einzuhalten, ist ihm auf 
Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. 
 
(2) Ein Fehlen des Verschuldens wird vermutet, wenn eine Rechtsbehelfsbelehrung unterblie-
ben oder fehlerhaft ist. 
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§ 18 FamFG   
Antrag auf Wiedereinsetzung   
 
(1) Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses zu 
stellen. 
 
(2) Die Form des Antrags auf Wiedereinsetzung richtet sich nach den Vorschriften, die für die 
versäumte Verfahrenshandlung gelten. 
 
(3) Die Tatsachen zur Begründung des Antrags sind bei der Antragstellung oder im Verfahren 
über den Antrag glaubhaft zu machen. Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte Rechtshand-
lung nachzuholen. Ist dies geschehen, kann die Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt 
werden. 
 
(4) Nach Ablauf eines Jahres, von dem Ende der versäumten Frist an gerechnet, kann Wieder-
einsetzung nicht mehr beantragt oder ohne Antrag bewilligt werden. 
 
 
 
 
§ 19 FamFG   
Entscheidung über die Wiedereinsetzung   
 
(1) Über die Wiedereinsetzung entscheidet das Gericht, das über die versäumte Rechtshand-
lung zu befinden hat. 
 
(2) Die Wiedereinsetzung ist nicht anfechtbar. 
 
(3) Die Versagung der Wiedereinsetzung ist nach den Vorschriften anfechtbar, die für die ver-
säumte Rechtshandlung gelten. 
 
 
 
 
§ 20 FamFG   
Verfahrensverbindung und -trennung   
 
Das Gericht kann Verfahren verbinden oder trennen, soweit es dies für sachdienlich hält. 
 
 
 
 
§ 21 FamFG   
Aussetzung des Verfahrens   
 
(1) Das Gericht kann das Verfahren aus wichtigem Grund aussetzen, insbesondere wenn die 
Entscheidung ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhält-
nisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen Verfahrens bildet oder von 
einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist. § 249 der Zivilprozessordnung ist entsprechend 
anzuwenden. 
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(2) Der Beschluss ist mit der sofortigen Beschwerde in entsprechender Anwendung der §§ 567 
bis 572 der Zivilprozessordnung anfechtbar. 
 
 
 
 
§ 22 FamFG   
Antragsrücknahme; Beendigungserklärung   
 
(1) Ein Antrag kann bis zur Rechtskraft der Endentscheidung zurückgenommen werden. Die 
Rücknahme bedarf nach Erlass der Endentscheidung der Zustimmung der übrigen Beteiligten. 
 
(2) Eine bereits ergangene, noch nicht rechtskräftige Endentscheidung wird durch die Antrags-
rücknahme wirkungslos, ohne dass es einer ausdrücklichen Aufhebung bedarf. Das Gericht 
stellt auf Antrag die nach Satz 1 eintretende Wirkung durch Beschluss fest. Der Beschluss ist 
nicht anfechtbar. 
 
(3) Eine Entscheidung über einen Antrag ergeht nicht, soweit sämtliche Beteiligte erklären, dass 
sie das Verfahren beenden wollen. 
 
(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht in Verfahren, die von Amts wegen eingeleitet werden kön-
nen. 
 
 
 
 
§ 22a FamFG   
Mitteilungen an die Familien- und Betreuungsgerichte   
 
(1) Wird infolge eines gerichtlichen Verfahrens eine Tätigkeit des Familien- oder Betreuungsge-
richts erforderlich, hat das Gericht dem Familien- oder Betreuungsgericht Mitteilung zu machen. 
 
(2) Im Übrigen dürfen Gerichte und Behörden dem Familien- oder Betreuungsgericht personen-
bezogene Daten übermitteln, wenn deren Kenntnis aus ihrer Sicht für familien- oder betreu-
ungsgerichtliche Maßnahmen erforderlich ist, soweit nicht für die übermittelnde Stelle erkennbar 
ist, dass schutzwürdige Interessen des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung das 
Schutzbedürfnis eines Minderjährigen oder Betreuten oder das öffentliche Interesse an der 
Übermittlung überwiegen. Die Übermittlung unterbleibt, wenn ihr eine besondere bundes- oder 
entsprechende landesgesetzliche Verwendungsregelung entgegensteht. 
 
 
 
Buch 3 
Verfahren in Betreuungs- und Unterbringungssachen 
 
§ 271 FamFG   
Betreuungssachen   
 
Betreuungssachen sind 
 

1. Verfahren zur Bestellung eines Betreuers und zur Aufhebung der Betreuung,  

2. Verfahren zur Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts sowie  
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3. sonstige Verfahren, die die rechtliche Betreuung eines Volljährigen ( §§ 1896 bis 1908i 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs ) betreffen, soweit es sich nicht um eine Unterbrin-
gungssache handelt.  

 
 
 
§ 272 FamFG   
Örtliche Zuständigkeit   
 
(1) Ausschließlich zuständig ist in dieser Rangfolge: 
 

1. das Gericht, bei dem die Betreuung anhängig ist, wenn bereits ein Betreuer bestellt ist;  

2. das Gericht, in dessen Bezirk der Betroffene seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;  

3. das Gericht, in dessen Bezirk das Bedürfnis der Fürsorge hervortritt;  

4. das Amtsgericht Schöneberg in Berlin, wenn der Betroffene Deutscher ist.  

 
(2) Für einstweilige Anordnungen nach § 300 oder vorläufige Maßregeln ist auch das Gericht 
zuständig, in dessen Bezirk das Bedürfnis der Fürsorge bekannt wird. Es soll die angeordneten 
Maßregeln dem nach Absatz 1 Nr. 1, 2 oder Nr. 4 zuständigen Gericht mitteilen. 
 
 
 
 
§ 273 FamFG   
Abgabe bei Änderung des gewöhnlichen Aufenthalts   
 
Als wichtiger Grund für eine Abgabe im Sinne des § 4 Satz 1 ist es in der Regel anzusehen, 
wenn sich der gewöhnliche Aufenthalt des Betroffenen geändert hat und die Aufgaben des Be-
treuers im Wesentlichen am neuen Aufenthaltsort des Betroffenen zu erfüllen sind. Der Ände-
rung des gewöhnlichen Aufenthalts steht ein tatsächlicher Aufenthalt von mehr als einem Jahr 
an einem anderen Ort gleich. 
 
 
 
 
§ 274 FamFG   
Beteiligte   
 
(1) Zu beteiligen sind 
 

1. der Betroffene,  

2. der Betreuer, sofern sein Aufgabenkreis betroffen ist,  

3. der Bevollmächtigte im Sinne des § 1896 Abs. 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
, sofern sein Aufgabenkreis betroffen ist.  

 
(2) Der Verfahrenspfleger wird durch seine Bestellung als Beteiligter zum Verfahren hinzugezo-
gen. 
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(3) Die zuständige Behörde ist auf ihren Antrag als Beteiligte in Verfahren über 
 

1. die Bestellung eines Betreuers oder die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts,  

2. Umfang, Inhalt oder Bestand von Entscheidungen der in Nummer 1 genannten Art  

 
hinzuzuziehen. 
 
(4) Beteiligt werden können 
 

1. in den in Absatz 3 genannten Verfahren im Interesse des Betroffenen dessen Ehegatte 
oder Lebenspartner, wenn die Ehegatten oder Lebenspartner nicht dauernd getrennt 
leben, sowie dessen Eltern, Pflegeeltern, Großeltern, Abkömmlinge, Geschwister und 
eine Person seines Vertrauens,  

2. der Vertreter der Staatskasse, soweit das Interesse der Staatskasse durch den Aus-
gang des Verfahrens betroffen sein kann.  

 
 
 
§ 275 FamFG   
Verfahrensfähigkeit   
 
In Betreuungssachen ist der Betroffene ohne Rücksicht auf seine Geschäftsfähigkeit verfah-
rensfähig. 
 
 
 
 
§ 276 FamFG   
Verfahrenspfleger   
 
(1) Das Gericht hat dem Betroffenen einen Verfahrenspfleger zu bestellen, wenn dies zur 
Wahrnehmung der Interessen des Betroffenen erforderlich ist. Die Bestellung ist in der Regel 
erforderlich, wenn 
 

1. von der persönlichen Anhörung des Betroffenen nach § 278 Abs. 4 in Verbindung mit 
§ 34 Abs. 2 abgesehen werden soll oder  

2. Gegenstand des Verfahrens die Bestellung eines Betreuers zur Besorgung aller Ange-
legenheiten des Betroffenen oder die Erweiterung des Aufgabenkreises hierauf ist; dies 
gilt auch, wenn der Gegenstand des Verfahrens die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst.  

 
(2) Von der Bestellung kann in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 abgesehen werden, wenn ein 
Interesse des Betroffenen an der Bestellung des Verfahrenspflegers offensichtlich nicht besteht. 
Die Nichtbestellung ist zu begründen. 
 
(3) Wer Verfahrenspflegschaften im Rahmen seiner Berufsausübung führt, soll nur dann zum 
Verfahrenspfleger bestellt werden, wenn keine andere geeignete Person zur Verfügung steht, 
die zur ehrenamtlichen Führung der Verfahrenspflegschaft bereit ist. 
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(4) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers soll unterbleiben oder aufgehoben werden, wenn 
die Interessen des Betroffenen von einem Rechtsanwalt oder einem anderen geeigneten Ver-
fahrensbevollmächtigten vertreten werden. 
 
(5) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher aufgehoben wird, mit der Rechtskraft der End-
entscheidung oder mit dem sonstigen Abschluss des Verfahrens. 
 
(6) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers oder deren Aufhebung sowie die Ablehnung einer 
derartigen Maßnahme sind nicht selbständig anfechtbar. 
 
(7) Dem Verfahrenspfleger sind keine Kosten aufzuerlegen. 
 
 
 
 
§ 277 FamFG   
Vergütung und Aufwendungsersatz des Verfahrenspflegers   
 
(1) Der Verfahrenspfleger erhält Ersatz seiner Aufwendungen nach § 1835 Abs. 1 bis 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs . Vorschuss kann nicht verlangt werden. Eine Behörde oder ein Ver-
ein erhält als Verfahrenspfleger keinen Aufwendungsersatz. 
 
(2) § 1836 Abs. 1 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend. Wird die Verfahrens-
pflegschaft ausnahmsweise berufsmäßig geführt, erhält der Verfahrenspfleger neben den Auf-
wendungen nach Absatz 1 eine Vergütung in entsprechender Anwendung der §§ 1 , 2 und 3 
Abs. 1 und 2 des Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes . 
 
(3) Anstelle des Aufwendungsersatzes und der Vergütung nach den Absätzen 1 und 2 kann das 
Gericht dem Verfahrenspfleger einen festen Geldbetrag zubilligen, wenn die für die Führung der 
Pflegschaftsgeschäfte erforderliche Zeit vorhersehbar und ihre Ausschöpfung durch den Verfah-
renspfleger gewährleistet ist. Bei der Bemessung des Geldbetrags ist die voraussichtlich erfor-
derliche Zeit mit den in § 3 Abs. 1 des Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes bestimm-
ten Stundensätzen zuzüglich einer Aufwandspauschale von 3 Euro je veranschlagter Stunde zu 
vergüten. In diesem Fall braucht der Verfahrenspfleger die von ihm aufgewandte Zeit und ein-
gesetzten Mittel nicht nachzuweisen; weitergehende Aufwendungsersatz- und Vergütungsan-
sprüche stehen ihm nicht zu. 
 
(4) Ist ein Mitarbeiter eines anerkannten Betreuungsvereins als Verfahrenspfleger bestellt, ste-
hen der Aufwendungsersatz und die Vergütung nach den Absätzen 1 bis 3 dem Verein zu. § 7 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 des Vormünder- und Betreuervergütungsgesetzes sowie § 1835 
Abs. 5 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend. Ist ein Bediensteter der 
Betreuungsbehörde als Verfahrenspfleger für das Verfahren bestellt, erhält die Betreuungsbe-
hörde keinen Aufwendungsersatz und keine Vergütung. 
 
(5) Der Aufwendungsersatz und die Vergütung des Verfahrenspflegers sind stets aus der 
Staatskasse zu zahlen. Im Übrigen gilt § 168 Abs. 1 entsprechend. 
 
 
 
 
§ 278 FamFG   
Anhörung des Betroffenen   
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(1) Das Gericht hat den Betroffenen vor der Bestellung eines Betreuers oder der Anordnung 
eines Einwilligungsvorbehalts persönlich anzuhören. Es hat sich einen persönlichen Eindruck 
von dem Betroffenen zu verschaffen. Diesen persönlichen Eindruck soll sich das Gericht in des-
sen üblicher Umgebung verschaffen, wenn es der Betroffene verlangt oder wenn es der Sach-
aufklärung dient und der Betroffene nicht widerspricht. 
 
(2) Das Gericht unterrichtet den Betroffenen über den möglichen Verlauf des Verfahrens. In 
geeigneten Fällen hat es den Betroffenen auf die Möglichkeit der Vorsorgevollmacht, deren In-
halt sowie auf die Möglichkeit ihrer Registrierung bei dem zentralen Vorsorgeregister nach 
§ 78a Abs. 1 der Bundesnotarordnung hinzuweisen. Das Gericht hat den Umfang des Aufga-
benkreises und die Frage, welche Person oder Stelle als Betreuer in Betracht kommt, mit dem 
Betroffenen zu erörtern. 
 
(3) Verfahrenshandlungen nach Absatz 1 dürfen nur dann im Wege der Rechtshilfe erfolgen, 
wenn anzunehmen ist, dass die Entscheidung ohne eigenen Eindruck von dem Betroffenen 
getroffen werden kann. 
 
(4) Soll eine persönliche Anhörung nach § 34 Abs. 2 unterbleiben, weil hiervon erhebliche 
Nachteile für die Gesundheit des Betroffenen zu besorgen sind, darf diese Entscheidung nur 
auf Grundlage eines ärztlichen Gutachtens getroffen werden. 
 
(5) Das Gericht kann den Betroffenen durch die zuständige Behörde vorführen lassen, wenn er 
sich weigert, an Verfahrenshandlungen nach Absatz 1 mitzuwirken. 
 
 
 
 
§ 279 FamFG   
Anhörung der sonstigen Beteiligten, der Betreuungsbehörde und des gesetzlichen Ver-
treters   
 
(1) Das Gericht hat die sonstigen Beteiligten vor der Bestellung eines Betreuers oder der An-
ordnung eines Einwilligungsvorbehalts anzuhören. 
 
(2) Das Gericht hat die zuständige Behörde vor der Bestellung eines Betreuers oder der Anord-
nung eines Einwilligungsvorbehalts anzuhören, wenn es der Betroffene verlangt oder es der 
Sachaufklärung dient. 
 
(3) Auf Verlangen des Betroffenen hat das Gericht eine ihm nahestehende Person anzuhören, 
wenn dies ohne erhebliche Verzögerung möglich ist. 
 
(4) Das Gericht hat im Fall einer Betreuerbestellung oder der Anordnung eines Einwilligungs-
vorbehalts für einen Minderjährigen ( § 1908a des Bürgerlichen Gesetzbuchs ) den gesetzlichen 
Vertreter des Betroffenen anzuhören. 
 
 
 
 
§ 280 FamFG   
Einholung eines Gutachtens   
 
(1) Vor der Bestellung eines Betreuers oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts hat 
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eine förmliche Beweisaufnahme durch Einholung eines Gutachtens über die Notwendigkeit der 
Maßnahme stattzufinden. Der Sachverständige soll Arzt für Psychiatrie oder Arzt mit Erfahrung 
auf dem Gebiet der Psychiatrie sein. 
 
(2) Der Sachverständige hat den Betroffenen vor der Erstattung des Gutachtens persönlich zu 
untersuchen oder zu befragen. 
 
(3) Das Gutachten hat sich auf folgende Bereiche zu erstrecken: 
 

1. das Krankheitsbild einschließlich der Krankheitsentwicklung,  

2. die durchgeführten Untersuchungen und die diesen zugrunde gelegten Forschungser-
kenntnisse,  

3. den körperlichen und psychiatrischen Zustand des Betroffenen,  

4. den Umfang des Aufgabenkreises und  

5. die voraussichtliche Dauer der Maßnahme.  

 
 
 
§ 281 FamFG   
Ärztliches Zeugnis; Entbehrlichkeit eines Gutachtens   
 
(1) Anstelle der Einholung eines Sachverständigengutachtens nach § 280 genügt ein ärztliches 
Zeugnis, wenn 
 

1. der Betroffene die Bestellung eines Betreuers beantragt und auf die Begutachtung ver-
zichtet hat und die Einholung des Gutachtens insbesondere im Hinblick auf den Um-
fang des Aufgabenkreises des Betreuers unverhältnismäßig wäre oder  

2. ein Betreuer nur zur Geltendmachung von Rechten des Betroffenen gegenüber seinem 
Bevollmächtigten bestellt wird.  

 
(2) § 280 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
 
 
 
§ 282 FamFG   
Vorhandene Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung   
 
(1) Das Gericht kann im Verfahren zur Bestellung eines Betreuers von der Einholung eines 
Gutachtens nach § 280 Abs. 1 absehen, soweit durch die Verwendung eines bestehenden ärzt-
lichen Gutachtens des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung nach § 18 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch festgestellt werden kann, inwieweit bei dem Betroffenen infolge einer 
psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung die Voraussetzungen 
für die Bestellung eines Betreuers vorliegen. 
 
(2) Das Gericht darf dieses Gutachten einschließlich dazu vorhandener Befunde zur Vermei-
dung weiterer Gutachten bei der Pflegekasse anfordern. Das Gericht hat in seiner Anforderung 
anzugeben, für welchen Zweck das Gutachten und die Befunde verwandt werden sollen. Das 
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Gericht hat übermittelte Daten unverzüglich zu löschen, wenn es feststellt, dass diese für den 
Verwendungszweck nicht geeignet sind. 
 
(3) Kommt das Gericht zu der Überzeugung, dass das eingeholte Gutachten und die Befunde 
im Verfahren zur Bestellung eines Betreuers geeignet sind, eine weitere Begutachtung ganz 
oder teilweise zu ersetzen, hat es vor einer weiteren Verwendung die Einwilligung des Betroffe-
nen oder des Pflegers für das Verfahren einzuholen. Wird die Einwilligung nicht erteilt, hat das 
Gericht die übermittelten Daten unverzüglich zu löschen. 
 
(4) Das Gericht kann unter den Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 von der Einholung eines 
Gutachtens nach § 280 insgesamt absehen, wenn die sonstigen Voraussetzungen für die Be-
stellung eines Betreuers zur Überzeugung des Gerichts feststehen. 
 
 
 
 
§ 283 FamFG   
Vorführung zur Untersuchung   
 
(1) Das Gericht kann anordnen, dass der Betroffene zur Vorbereitung eines Gutachtens unter-
sucht und durch die zuständige Behörde zu einer Untersuchung vorgeführt wird. Der Betroffene 
soll vorher persönlich angehört werden. 
 
(2) Gewalt darf die Behörde nur anwenden, wenn das Gericht dies auf Grund einer ausdrückli-
chen Entscheidung angeordnet hat. Die zuständige Behörde ist befugt, erforderlichenfalls die 
Unterstützung der polizeilichen Vollzugsorgane nachzusuchen. 
 
(3) Die Wohnung des Betroffenen darf ohne dessen Einwilligung nur betreten werden, wenn das 
Gericht dies auf Grund einer ausdrücklichen Entscheidung angeordnet hat. Bei Gefahr im Ver-
zug findet Satz 1 keine Anwendung. 
 
 
 
 
§ 284 FamFG   
Unterbringung zur Begutachtung   
 
(1) Das Gericht kann nach Anhörung eines Sachverständigen beschließen, dass der Betroffene 
auf bestimmte Dauer untergebracht und beobachtet wird, soweit dies zur Vorbereitung des Gut-
achtens erforderlich ist. Der Betroffene ist vorher persönlich anzuhören. 
 
(2) Die Unterbringung darf die Dauer von sechs Wochen nicht überschreiten. Reicht dieser Zeit-
raum nicht aus, um die erforderlichen Erkenntnisse für das Gutachten zu erlangen, kann die 
Unterbringung durch gerichtlichen Beschluss bis zu einer Gesamtdauer von drei Monaten ver-
längert werden. 
 
(3) § 283 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. Gegen Beschlüsse nach den Absätzen 1 und 2 findet 
die sofortige Beschwerde nach den §§ 567 bis 572 der Zivilprozessordnung statt. 
 
 
 
 
§ 285 FamFG   
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Herausgabe einer Betreuungsverfügung oder der Abschrift einer Vorsorgevollmacht   
 
In den Fällen des § 1901a des Bürgerlichen Gesetzbuchs erfolgt die Anordnung der Ablieferung 
oder Vorlage der dort genannten Schriftstücke durch Beschluss. 
 
 
 
 
§ 286 FamFG   
Inhalt der Beschlussformel   
 
(1) Die Beschlussformel enthält im Fall der Bestellung eines Betreuers auch 
 

1. die Bezeichnung des Aufgabenkreises des Betreuers;  

2. bei Bestellung eines Vereinsbetreuers die Bezeichnung als Vereinsbetreuer und die 
des Vereins;  

3. bei Bestellung eines Behördenbetreuers die Bezeichnung als Behördenbetreuer und 
die der Behörde;  

4. bei Bestellung eines Berufsbetreuers die Bezeichnung als Berufsbetreuer.  

 
(2) Die Beschlussformel enthält im Fall der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts die Be-
zeichnung des Kreises der einwilligungsbedürftigen Willenserklärungen. 
 
(3) Der Zeitpunkt, bis zu dem das Gericht über die Aufhebung oder Verlängerung einer Maß-
nahme nach Absatz 1 oder Absatz 2 zu entscheiden hat, ist in der Beschlussformel zu bezeich-
nen. 
 
 
 
 
§ 287 FamFG   
Wirksamwerden von Beschlüssen   
 
(1) Beschlüsse über Umfang, Inhalt oder Bestand der Bestellung eines Betreuers, über die An-
ordnung eines Einwilligungsvorbehalts oder über den Erlass einer einstweiligen Anordnung 
nach § 300 werden mit der Bekanntgabe an den Betreuer wirksam. 
 
(2) Ist die Bekanntgabe an den Betreuer nicht möglich oder ist Gefahr im Verzug, kann das Ge-
richt die sofortige Wirksamkeit des Beschlusses anordnen. In diesem Fall wird er wirksam, 
wenn der Beschluss und die Anordnung seiner sofortigen Wirksamkeit 
 

1. dem Betroffenen oder dem Verfahrenspfleger bekannt gegeben werden oder  

2. der Geschäftsstelle zum Zweck der Bekanntgabe nach Nummer 1 übergeben werden.  

 
Der Zeitpunkt der sofortigen Wirksamkeit ist auf dem Beschluss zu vermerken. 
 
(3) Ein Beschluss, der die Genehmigung nach § 1904 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
zum Gegenstand hat, wird erst zwei Wochen nach Bekanntgabe an den Betreuer oder Bevoll-
mächtigten sowie an den Verfahrenspfleger wirksam. 
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§ 288 FamFG   
Bekanntgabe   
 
(1) Von der Bekanntgabe der Gründe eines Beschlusses an den Betroffenen kann abgesehen 
werden, wenn dies nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, um erhebliche Nachteile für seine 
Gesundheit zu vermeiden. 
 
(2) Das Gericht hat der zuständigen Behörde den Beschluss über die Bestellung eines Betreu-
ers oder die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts oder Beschlüsse über Umfang, Inhalt 
oder Bestand einer solchen Maßnahme stets bekannt zu geben. Andere Beschlüsse sind der 
zuständigen Behörde bekannt zu geben, wenn sie vor deren Erlass angehört wurde. 
 
 
 
 
§ 289 FamFG   
Verpflichtung des Betreuers   
 
(1) Der Betreuer wird mündlich verpflichtet und über seine Aufgaben unterrichtet. Das gilt nicht 
für Vereinsbetreuer, Behördenbetreuer, Vereine, die zuständige Behörde und Personen, die die 
Betreuung im Rahmen ihrer Berufsausübung führen, sowie nicht für ehrenamtliche Betreuer, die 
mehr als eine Betreuung führen oder in den letzten zwei Jahren geführt haben. 
 
(2) In geeigneten Fällen führt das Gericht mit dem Betreuer und dem Betroffenen ein Einfüh-
rungsgespräch. 
 
 
 
 
§ 290 FamFG   
Bestellungsurkunde   
 
Der Betreuer erhält eine Urkunde über seine Bestellung. Die Urkunde soll enthalten: 
 

1. die Bezeichnung des Betroffenen und des Betreuers;  

2. bei Bestellung eines Vereinsbetreuers oder Behördenbetreuers diese Bezeichnung und 
die Bezeichnung des Vereins oder der Behörde;  

3. den Aufgabenkreis des Betreuers;  

4. bei Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts die Bezeichnung des Kreises der einwilli-
gungsbedürftigen Willenserklärungen;  

5. bei der Bestellung eines vorläufigen Betreuers durch einstweilige Anordnung das Ende 
der einstweiligen Maßnahme.  
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§ 291 FamFG   
Überprüfung der Betreuerauswahl   
 
Der Betroffene kann verlangen, dass die Auswahl der Person, der ein Verein oder eine Behörde 
die Wahrnehmung der Betreuung übertragen hat, durch gerichtliche Entscheidung überprüft 
wird. Das Gericht kann dem Verein oder der Behörde aufgeben, eine andere Person auszuwäh-
len, wenn einem Vorschlag des Betroffenen, dem keine wichtigen Gründe entgegenstehen, 
nicht entsprochen wurde oder die bisherige Auswahl dem Wohl des Betroffenen zuwiderläuft. 
§ 35 ist nicht anzuwenden. 
 
 
 
 
§ 292 FamFG   
Zahlungen an den Betreuer   
 
(1) In Betreuungsverfahren gilt § 168 entsprechend. 
 
(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung für Anträge und Erklä-
rungen auf Ersatz von Aufwendungen und Bewilligung von Vergütung Formulare einzuführen. 
Soweit Formulare eingeführt sind, müssen sich Personen, die die Betreuung im Rahmen der 
Berufsausübung führen, ihrer bedienen und sie als elektronisches Dokument einreichen, wenn 
dieses für die automatische Bearbeitung durch das Gericht geeignet ist. Andernfalls liegt keine 
ordnungsgemäße Geltendmachung im Sinne von § 1836 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs in Verbindung mit § 1 des Vormünder- und Betreuungsvergütungsgesetzes vor. Die 
Landesregierungen können die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf die 
Landesjustizverwaltungen übertragen. 
 
 
 
 
§ 293 FamFG   
Erweiterung der Betreuung oder des Einwilligungsvorbehalts   
 
(1) Für die Erweiterung des Aufgabenkreises des Betreuers und die Erweiterung des Kreises 
der einwilligungsbedürftigen Willenserklärungen gelten die Vorschriften über die Anordnung 
dieser Maßnahmen entsprechend. 
 
(2) Einer persönlichen Anhörung nach § 278 Abs. 1 sowie der Einholung eines Gutachtens oder 
ärztlichen Zeugnisses ( §§ 280 und 281 ) bedarf es nicht, 
 

1. wenn diese Verfahrenshandlungen nicht länger als sechs Monate zurückliegen oder  

2. die beabsichtigte Erweiterung nach Absatz 1 nicht wesentlich ist.  

 
Eine wesentliche Erweiterung des Aufgabenkreises des Betreuers liegt insbesondere vor, wenn 
erstmals ganz oder teilweise die Personensorge oder eine der in § 1896 Abs. 4 oder den 
§§ 1904 bis 1906 des Bürgerlichen Gesetzbuchs genannten Aufgaben einbezogen wird. 
 
(3) Ist mit der Bestellung eines weiteren Betreuers nach § 1899 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
eine Erweiterung des Aufgabenkreises verbunden, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
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§ 294 FamFG   
Aufhebung und Einschränkung der Betreuung oder des Einwilligungsvorbehalts   
 
(1) Für die Aufhebung der Betreuung oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts und für 
die Einschränkung des Aufgabenkreises des Betreuers oder des Kreises der einwilligungsbe-
dürftigen Willenserklärungen gelten die §§ 279 und 288 Abs. 2 Satz 1 entsprechend. 
 
(2) Hat das Gericht nach § 281 Abs. 1 Nr. 1 von der Einholung eines Gutachtens abgesehen, ist 
dies nachzuholen, wenn ein Antrag des Betroffenen auf Aufhebung der Betreuung oder Ein-
schränkung des Aufgabenkreises erstmals abgelehnt werden soll. 
 
(3) Über die Aufhebung der Betreuung oder des Einwilligungsvorbehalts hat das Gericht spätes-
tens sieben Jahre nach der Anordnung dieser Maßnahmen zu entscheiden. 
 
 
 
 
§ 295 FamFG   
Verlängerung der Betreuung oder des Einwilligungsvorbehalts   
 
(1) Für die Verlängerung der Bestellung eines Betreuers oder der Anordnung eines Einwilli-
gungsvorbehalts gelten die Vorschriften über die erstmalige Anordnung dieser Maßnahmen 
entsprechend. Von der erneuten Einholung eines Gutachtens kann abgesehen werden, wenn 
sich aus der persönlichen Anhörung des Betroffenen und einem ärztlichen Zeugnis ergibt, dass 
sich der Umfang der Betreuungsbedürftigkeit offensichtlich nicht verringert hat. 
 
(2) Über die Verlängerung der Betreuung oder des Einwilligungsvorbehalts hat das Gericht spä-
testens sieben Jahre nach der Anordnung dieser Maßnahmen zu entscheiden. 
 
 
 
 
§ 296 FamFG   
Entlassung des Betreuers und Bestellung eines neuen Betreuers   
 
(1) Das Gericht hat den Betroffenen und den Betreuer persönlich anzuhören, wenn der Betrof-
fene einer Entlassung des Betreuers ( § 1908b des Bürgerlichen Gesetzbuchs ) widerspricht. 
 
(2) Vor der Bestellung eines neuen Betreuers ( § 1908c des Bürgerlichen Gesetzbuchs ) hat 
das Gericht den Betroffenen persönlich anzuhören. Das gilt nicht, wenn der Betroffene sein Ein-
verständnis mit dem Betreuerwechsel erklärt hat. § 279 gilt entsprechend. 
 
 
 
 
§ 297 FamFG   
Sterilisation   
 
(1) Das Gericht hat den Betroffenen vor der Genehmigung einer Einwilligung des Betreuers in 
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eine Sterilisation ( § 1905 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ) persönlich anzuhören und 
sich einen persönlichen Eindruck von ihm zu verschaffen. Es hat den Betroffenen über den 
möglichen Verlauf des Verfahrens zu unterrichten. 
 
(2) Das Gericht hat die zuständige Behörde anzuhören, wenn es der Betroffene verlangt oder 
es der Sachaufklärung dient. 
 
(3) Das Gericht hat die sonstigen Beteiligten anzuhören. Auf Verlangen des Betroffenen hat das 
Gericht eine ihm nahestehende Person anzuhören, wenn dies ohne erhebliche Verzögerung 
möglich ist. 
 
(4) Verfahrenshandlungen nach den Absätzen 1 bis 3 können nicht durch den ersuchten Richter 
vorgenommen werden. 
 
(5) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers ist stets erforderlich, sofern sich der Betroffene 
nicht von einem Rechtsanwalt oder einem anderen geeigneten Verfahrensbevollmächtigten 
vertreten lässt. 
 
(6) Die Genehmigung darf erst erteilt werden, nachdem durch förmliche Beweisaufnahme Gut-
achten von Sachverständigen eingeholt sind, die sich auf die medizinischen, psychologischen, 
sozialen, sonderpädagogischen und sexualpädagogischen Gesichtspunkte erstrecken. Die 
Sachverständigen haben den Betroffenen vor Erstattung des Gutachtens persönlich zu untersu-
chen oder zu befragen. Sachverständiger und ausführender Arzt dürfen nicht personengleich 
sein. 
 
(7) Die Genehmigung wird wirksam mit der Bekanntgabe an den für die Entscheidung über die 
Einwilligung in die Sterilisation bestellten Betreuer und 
 

1. an den Verfahrenspfleger oder  

2. den Verfahrensbevollmächtigten, wenn ein Verfahrenspfleger nicht bestellt wurde.  

 
(8) Die Entscheidung über die Genehmigung ist dem Betroffenen stets selbst bekannt zu ma-
chen. Von der Bekanntgabe der Gründe an den Betroffenen kann nicht abgesehen werden. Der 
zuständigen Behörde ist die Entscheidung stets bekannt zu geben. 
 
 
 
 
§ 298 FamFG   
Verfahren in Fällen des § 1904 des Bürgerlichen Gesetzbuchs   
 
(1) Das Gericht darf die Einwilligung eines Betreuers oder eines Bevollmächtigten in eine Unter-
suchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff ( § 1904 
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ) nur genehmigen, wenn es den Betroffenen zuvor per-
sönlich angehört hat. Das Gericht soll die sonstigen Beteiligten anhören. Auf Verlangen des 
Betroffenen hat das Gericht eine ihm nahestehende Person anzuhören, wenn dies ohne erheb-
liche Verzögerung möglich ist. 
 
(2) Das Gericht soll vor der Genehmigung nach § 1904 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
die sonstigen Beteiligten anhören.  
 
(3) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers ist stets erforderlich, wenn Gegenstand des Verfah-
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rens eine Genehmigung nach § 1904 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist.  
 
(4) Vor der Genehmigung ist ein Sachverständigengutachten einzuholen. Der Sachverständige 
soll nicht auch der behandelnde Arzt sein. 
 
 
 
 
§ 299 FamFG   
Verfahren in anderen Entscheidungen   
 
Das Gericht soll den Betroffenen vor einer Entscheidung nach § 1908i Abs. 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit den §§ 1821 , 1822 Nr. 1 bis 4 , 6 bis 13 sowie den §§ 1823 und 1825 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs persönlich anhören. Vor einer Entscheidung nach § 1907 Abs. 1 und 3 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs hat das Gericht den Betroffenen persönlich anzuhören. 
 
 
 
 
§ 300 FamFG   
Einstweilige Anordnung   
 
(1) Das Gericht kann durch einstweilige Anordnung einen vorläufigen Betreuer bestellen oder 
einen vorläufigen Einwilligungsvorbehalt anordnen, wenn 
 

1. dringende Gründe für die Annahme bestehen, dass die Voraussetzungen für die Be-
stellung eines Betreuers oder die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts gegeben 
sind und ein dringendes Bedürfnis für ein sofortiges Tätigwerden besteht,  

2. ein ärztliches Zeugnis über den Zustand des Betroffenen vorliegt,  

3. im Fall des § 276 ein Verfahrenspfleger bestellt und angehört worden ist und  

4. der Betroffene persönlich angehört worden ist.  

 
Eine Anhörung des Betroffenen im Wege der Rechtshilfe ist abweichend von § 278 Abs. 3 zu-
lässig. 
 
(2) Das Gericht kann durch einstweilige Anordnung einen Betreuer entlassen, wenn dringende 
Gründe für die Annahme bestehen, dass die Voraussetzungen für die Entlassung vorliegen und 
ein dringendes Bedürfnis für ein sofortiges Tätigwerden besteht. 
 
 
 
 
§ 301 FamFG   
Einstweilige Anordnung bei gesteigerter Dringlichkeit   
 
(1) Bei Gefahr im Verzug kann das Gericht eine einstweilige Anordnung nach § 300 bereits vor 
Anhörung des Betroffenen sowie vor Anhörung und Bestellung des Verfahrenspflegers erlas-
sen. Diese Verfahrenshandlungen sind unverzüglich nachzuholen. 
 
(2) Das Gericht ist bei Gefahr im Verzug bei der Auswahl des Betreuers nicht an § 1897 Abs. 4 
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und 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gebunden. 
 
 
 
 
§ 302 FamFG   
Dauer der einstweiligen Anordnung   
 
Eine einstweilige Anordnung tritt, sofern das Gericht keinen früheren Zeitpunkt bestimmt, nach 
sechs Monaten außer Kraft. Sie kann jeweils nach Anhörung eines Sachverständigen durch 
weitere einstweilige Anordnungen bis zu einer Gesamtdauer von einem Jahr verlängert werden. 
 
 
 
 
§ 303 FamFG   
Ergänzende Vorschriften über die Beschwerde   
 
(1) Das Recht der Beschwerde steht der zuständigen Behörde gegen Entscheidungen über 
 

1. die Bestellung eines Betreuers oder die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts,  

2. Umfang, Inhalt oder Bestand einer in Nummer 1 genannten Maßnahme  

 
zu. 
 
(2) Das Recht der Beschwerde gegen eine von Amts wegen ergangene Entscheidung steht im 
Interesse des Betroffenen 
 

1. dessen Ehegatten oder Lebenspartner, wenn die Ehegatten oder Lebenspartner nicht 
dauernd getrennt leben, sowie den Eltern, Großeltern, Pflegeeltern, Abkömmlingen und 
Geschwistern des Betroffenen sowie  

2. einer Person seines Vertrauens  

 
zu, wenn sie im ersten Rechtszug beteiligt worden sind. 
 
(3) Das Recht der Beschwerde steht dem Verfahrenspfleger zu. 
 
(4) Der Betreuer oder der Vorsorgebevollmächtigte kann gegen eine Entscheidung, die seinen 
Aufgabenkreis betrifft, auch im Namen des Betroffenen Beschwerde einlegen. Führen mehrere 
Betreuer oder Vorsorgebevollmächtigte ihr Amt gemeinschaftlich, kann jeder von ihnen für den 
Betroffenen selbständig Beschwerde einlegen. 
 
 
 
 
§ 304 FamFG   
Beschwerde der Staatskasse   
 
(1) Das Recht der Beschwerde steht dem Vertreter der Staatskasse zu, soweit die Interessen 
der Staatskasse durch den Beschluss betroffen sind. Hat der Vertreter der Staatskasse geltend 
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gemacht, der Betreuer habe eine Abrechnung falsch erteilt oder der Betreute könne anstelle 
eines nach § 1897 Abs. 6 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestellten Betreuers durch eine oder 
mehrere andere geeignete Personen außerhalb einer Berufsausübung betreut werden, steht 
ihm gegen einen die Entlassung des Betreuers ablehnenden Beschluss die Beschwerde zu. 
 
(2) Die Frist zur Einlegung der Beschwerde durch den Vertreter der Staatskasse beträgt 
drei Monate und beginnt mit der formlosen Mitteilung ( § 15 Abs. 3 ) an ihn. 
 
 
 
 
§ 305 FamFG   
Beschwerde des Untergebrachten   
 
Ist der Betroffene untergebracht, kann er Beschwerde auch bei dem Amtsgericht einlegen, in 
dessen Bezirk er untergebracht ist. 
 
 
 
 
§ 306 FamFG   
Aufhebung des Einwilligungsvorbehalts   
 
Wird ein Beschluss, durch den ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet worden ist, als ungerecht-
fertigt aufgehoben, bleibt die Wirksamkeit der von oder gegenüber dem Betroffenen vorgenom-
menen Rechtsgeschäfte unberührt. 
 
 
 
 
§ 307 FamFG   
Kosten in Betreuungssachen   
 
In Betreuungssachen kann das Gericht die Auslagen des Betroffenen, soweit sie zur zweckent-
sprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren, ganz oder teilweise der Staatskasse auferle-
gen, wenn eine Betreuungsmaßnahme nach den §§ 1896 bis 1908i des Bürgerlichen Gesetz-
buchs abgelehnt, als ungerechtfertigt aufgehoben, eingeschränkt oder das Verfahren ohne Ent-
scheidung über eine solche Maßnahme beendet wird. 
 
 
 
 
§ 308 FamFG   
Mitteilung von Entscheidungen   
 
(1) Entscheidungen teilt das Gericht anderen Gerichten, Behörden oder sonstigen öffentlichen 
Stellen mit, soweit dies unter Beachtung berechtigter Interessen des Betroffenen erforderlich ist, 
um eine erhebliche Gefahr für das Wohl des Betroffenen, für Dritte oder für die öffentliche Si-
cherheit abzuwenden. 
 
(2) Ergeben sich im Verlauf eines gerichtlichen Verfahrens Erkenntnisse, die eine Mitteilung 
nach Absatz 1 vor Abschluss des Verfahrens erfordern, hat diese Mitteilung über die bereits 
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gewonnenen Erkenntnisse unverzüglich zu erfolgen. 
 
(3) Das Gericht unterrichtet zugleich mit der Mitteilung den Betroffenen, seinen Verfahrenspfle-
ger und seinen Betreuer über Inhalt und Empfänger der Mitteilung. Die Unterrichtung des Be-
troffenen unterbleibt, wenn 
 

1. der Zweck des Verfahrens oder der Zweck der Mitteilung durch die Unterrichtung ge-
fährdet würde,  

2. nach ärztlichem Zeugnis hiervon erhebliche Nachteile für die Gesundheit des Betroffe-
nen zu besorgen sind oder  

3. der Betroffene nach dem unmittelbaren Eindruck des Gerichts offensichtlich nicht in der 
Lage ist, den Inhalt der Unterrichtung zu verstehen.  

 
Sobald die Gründe nach Satz 2 entfallen, ist die Unterrichtung nachzuholen. 
 
(4) Der Inhalt der Mitteilung, die Art und Weise ihrer Übermittlung, ihr Empfänger, die Unterrich-
tung des Betroffenen oder im Fall ihres Unterbleibens deren Gründe sowie die Unterrichtung 
des Verfahrenspflegers und des Betreuers sind aktenkundig zu machen. 
 
 
 
 
§ 309 FamFG   
Besondere Mitteilungen   
 
(1) Wird beschlossen, einem Betroffenen zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten einen 
Betreuer zu bestellen oder den Aufgabenkreis hierauf zu erweitern, so hat das Gericht dies der 
für die Führung des Wählerverzeichnisses zuständigen Behörde mitzuteilen. Das gilt auch, 
wenn die Entscheidung die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs be-
zeichneten Angelegenheiten nicht erfasst. Eine Mitteilung hat auch dann zu erfolgen, wenn eine 
Betreuung nach den Sätzen 1 und 2 auf andere Weise als durch den Tod des Betroffenen en-
det oder wenn sie eingeschränkt wird. 
 
(2) Wird ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet, der sich auf die Aufenthaltsbestimmung des 
Betroffenen erstreckt, so hat das Gericht dies der Meldebehörde unter Angabe des Betreuers 
mitzuteilen. Eine Mitteilung hat auch zu erfolgen, wenn der Einwilligungsvorbehalt nach Satz 1 
aufgehoben wird oder ein Wechsel in der Person des Betreuers eintritt. 
 
 
 
 
§ 310 FamFG   
Mitteilungen während einer Unterbringung   
 
Während der Dauer einer Unterbringungsmaßnahme hat das Gericht dem Leiter der Einrich-
tung, in der der Betroffene untergebracht ist, die Bestellung eines Betreuers, die sich auf die 
Aufenthaltsbestimmung des Betroffenen erstreckt, die Aufhebung einer solchen Betreuung und 
jeden Wechsel in der Person des Betreuers mitzuteilen. 
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§ 311 FamFG   
Mitteilungen zur Strafverfolgung   
 
Außer in den sonst in diesem Gesetz, in § 16 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfas-
sungsgesetz sowie in § 70 Satz 2 und 3 des Jugendgerichtsgesetzes genannten Fällen, darf 
das Gericht Entscheidungen oder Erkenntnisse aus dem Verfahren, aus denen die Person des 
Betroffenen erkennbar ist, von Amts wegen nur zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungs-
widrigkeiten anderen Gerichten oder Behörden mitteilen, soweit nicht schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegen. § 308 Abs. 3 und 4 gilt ent-
sprechend. 
 
 
 
 
§ 312 FamFG   
Unterbringungssachen   
 
Unterbringungssachen sind Verfahren, die 
 

1. die Genehmigung einer freiheitsentziehenden Unterbringung eines Betreuten ( § 1906 
Abs. 1 bis 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ) oder einer Person, die einen Dritten zu ih-
rer freiheitsentziehenden Unterbringung bevollmächtigt hat ( § 1906 Abs. 5 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs ),  

2. die Genehmigung einer freiheitsentziehenden Maßnahme nach § 1906 Abs. 4 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs oder  

3. eine freiheitsentziehende Unterbringung eines Volljährigen nach den Landesgesetzen 
über die Unterbringung psychisch Kranker  

 
betreffen. 
 
 
 
 
§ 313 FamFG   
Örtliche Zuständigkeit   
 
(1) Ausschließlich zuständig für Unterbringungssachen nach § 312 Nr. 1 und 2 ist in dieser 
Rangfolge: 
 

1. das Gericht, bei dem ein Verfahren zur Bestellung eines Betreuers eingeleitet oder das 
Betreuungsverfahren anhängig ist;  

2. das Gericht, in dessen Bezirk der Betroffene seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;  

3. das Gericht, in dessen Bezirk das Bedürfnis für die Unterbringungsmaßnahme hervor-
tritt;  

4. das Amtsgericht Schöneberg in Berlin, wenn der Betroffene Deutscher ist.  

 
(2) Für einstweilige Anordnungen oder einstweilige Maßregeln ist auch das Gericht zuständig, in 
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dessen Bezirk das Bedürfnis für die Unterbringungsmaßnahme bekannt wird. In den Fällen ei-
ner einstweiligen Anordnung oder einstweiligen Maßregel soll es dem nach Absatz 1 Nr. 1 oder 
Nr. 2 zuständigen Gericht davon Mitteilung machen. 
 
(3) Ausschließlich zuständig für Unterbringungen nach § 312 Nr. 3 ist das Gericht, in dessen 
Bezirk das Bedürfnis für die Unterbringungsmaßnahme hervortritt. Befindet sich der Betroffene 
bereits in einer Einrichtung zur freiheitsentziehenden Unterbringung, ist das Gericht ausschließ-
lich zuständig, in dessen Bezirk die Einrichtung liegt. 
 
(4) Ist für die Unterbringungssache ein anderes Gericht zuständig als dasjenige, bei dem ein die 
Unterbringung erfassendes Verfahren zur Bestellung eines Betreuers eingeleitet ist, teilt dieses 
Gericht dem für die Unterbringungssache zuständigen Gericht die Aufhebung der Betreuung, 
den Wegfall des Aufgabenbereiches Unterbringung und einen Wechsel in der Person des Be-
treuers mit. Das für die Unterbringungssache zuständige Gericht teilt dem anderen Gericht die 
Unterbringungsmaßnahme, ihre Änderung, Verlängerung und Aufhebung mit. 
 
 
 
 
§ 314 FamFG   
Abgabe der Unterbringungssache   
 
Das Gericht kann die Unterbringungssache abgeben, wenn der Betroffene sich im Bezirk des 
anderen Gerichts aufhält und die Unterbringungsmaßnahme dort vollzogen werden soll, sofern 
sich dieses zur Übernahme des Verfahrens bereit erklärt hat. 
 
 
 
 
§ 315 FamFG   
Beteiligte   
 
(1) Zu beteiligen sind 
 

1. der Betroffene,  

2. der Betreuer,  

3. der Bevollmächtigte im Sinne des § 1896 Abs. 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
.  

 
(2) Der Verfahrenspfleger wird durch seine Bestellung als Beteiligter zum Verfahren hinzugezo-
gen. 
 
(3) Die zuständige Behörde ist auf ihren Antrag als Beteiligte hinzuzuziehen. 
 
(4) Beteiligt werden können im Interesse des Betroffenen 
 

1. dessen Ehegatte oder Lebenspartner, wenn die Ehegatten oder Lebenspartner nicht 
dauernd getrennt leben, sowie dessen Eltern und Kinder, wenn der Betroffene bei die-
sen lebt oder bei Einleitung des Verfahrens gelebt hat, sowie die Pflegeeltern,  

2. eine von ihm benannte Person seines Vertrauens,  
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3. der Leiter der Einrichtung, in der der Betroffene lebt.  

 
Das Landesrecht kann vorsehen, dass weitere Personen und Stellen beteiligt werden können. 
 
 
 
 
§ 316 FamFG   
Verfahrensfähigkeit   
 
In Unterbringungssachen ist der Betroffene ohne Rücksicht auf seine Geschäftsfähigkeit verfah-
rensfähig. 
 
 
 
 
§ 317 FamFG   
Verfahrenspfleger   
 
(1) Das Gericht hat dem Betroffenen einen Verfahrenspfleger zu bestellen, wenn dies zur 
Wahrnehmung der Interessen des Betroffenen erforderlich ist. Die Bestellung ist insbesondere 
erforderlich, wenn von einer Anhörung des Betroffenen abgesehen werden soll. 
 
(2) Bestellt das Gericht dem Betroffenen keinen Verfahrenspfleger, ist dies in der Entscheidung, 
durch die eine Unterbringungsmaßnahme genehmigt oder angeordnet wird, zu begründen. 
 
(3) Wer Verfahrenspflegschaften im Rahmen seiner Berufsausübung führt, soll nur dann zum 
Verfahrenspfleger bestellt werden, wenn keine andere geeignete Person zur Verfügung steht, 
die zur ehrenamtlichen Führung der Verfahrenspflegschaft bereit ist. 
 
(4) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers soll unterbleiben oder aufgehoben werden, wenn 
die Interessen des Betroffenen von einem Rechtsanwalt oder einem anderen geeigneten Ver-
fahrensbevollmächtigten vertreten werden. 
 
(5) Die Bestellung endet, sofern sie nicht vorher aufgehoben wird, mit der Rechtskraft der End-
entscheidung oder mit dem sonstigen Abschluss des Verfahrens. 
 
(6) Die Bestellung eines Verfahrenspflegers oder deren Aufhebung sowie die Ablehnung einer 
derartigen Maßnahme sind nicht selbständig anfechtbar. 
 
(7) Dem Verfahrenspfleger sind keine Kosten aufzuerlegen. 
 
 
 
 
§ 318 FamFG   
Vergütung und Aufwendungsersatz des Verfahrenspflegers   
 
Für die Vergütung und den Aufwendungsersatz des Verfahrenspflegers gilt § 277 entspre-
chend. 
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§ 319 FamFG   
Anhörung des Betroffenen   
 
(1) Das Gericht hat den Betroffenen vor einer Unterbringungsmaßnahme persönlich anzuhören 
und sich einen persönlichen Eindruck von ihm zu verschaffen. Den persönlichen Eindruck ver-
schafft sich das Gericht, soweit dies erforderlich ist, in der üblichen Umgebung des Betroffenen. 
 
(2) Das Gericht unterrichtet den Betroffenen über den möglichen Verlauf des Verfahrens. 
 
(3) Soll eine persönliche Anhörung nach § 34 Abs. 2 unterbleiben, weil hiervon erhebliche 
Nachteile für die Gesundheit des Betroffenen zu besorgen sind, darf diese Entscheidung nur 
auf Grundlage eines ärztlichen Gutachtens getroffen werden. 
 
(4) Verfahrenshandlungen nach Absatz 1 sollen nicht im Wege der Rechtshilfe erfolgen. 
 
(5) Das Gericht kann den Betroffenen durch die zuständige Behörde vorführen lassen, wenn er 
sich weigert, an Verfahrenshandlungen nach Absatz 1 mitzuwirken. 
 
§ 320 FamFG   
Anhörung der sonstigen Beteiligten und der zuständigen Behörde   
 
Das Gericht hat die sonstigen Beteiligten anzuhören. Es soll die zuständige Behörde anhören. 
 
 
 
 
§ 321 FamFG   
Einholung eines Gutachtens   
 
(1) Vor einer Unterbringungsmaßnahme hat eine förmliche Beweisaufnahme durch Einholung 
eines Gutachtens über die Notwendigkeit der Maßnahme stattzufinden. Der Sachverständige 
hat den Betroffenen vor der Erstattung des Gutachtens persönlich zu untersuchen oder zu be-
fragen. Das Gutachten soll sich auch auf die voraussichtliche Dauer der Unterbringung erstre-
cken. Der Sachverständige soll Arzt für Psychiatrie sein; er muss Arzt mit Erfahrung auf dem 
Gebiet der Psychiatrie sein. 
 
(2) Für eine Maßnahme nach § 312 Nr. 2 genügt ein ärztliches Zeugnis. 
 
 
 
 
§ 322 FamFG   
Vorführung zur Untersuchung; Unterbringung zur Begutachtung   
 
Für die Vorführung zur Untersuchung und die Unterbringung zur Begutachtung gelten die 
§§ 283 und 284 entsprechend. 
 
 
 
 
§ 323 FamFG   
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Inhalt der Beschlussformel   
 
Die Beschlussformel enthält im Fall der Genehmigung oder Anordnung einer Unterbringungs-
maßnahme auch 
 

1. die nähere Bezeichnung der Unterbringungsmaßnahme sowie  

2. den Zeitpunkt, zu dem die Unterbringungsmaßnahme endet.  

 
 
 
§ 324 FamFG   
Wirksamwerden von Beschlüssen   
 
(1) Beschlüsse über die Genehmigung oder die Anordnung einer Unterbringungsmaßnahme 
werden mit Rechtskraft wirksam. 
 
(2) Das Gericht kann die sofortige Wirksamkeit des Beschlusses anordnen. In diesem Fall wird 
er wirksam, wenn der Beschluss und die Anordnung seiner sofortigen Wirksamkeit 
 

1. dem Betroffenen, dem Verfahrenspfleger, dem Betreuer oder dem Bevollmächtigten im 
Sinne des § 1896 Abs. 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bekannt gegeben wer-
den,  

2. einem Dritten zum Zweck des Vollzugs des Beschlusses mitgeteilt werden oder  

3. der Geschäftsstelle des Gerichts zum Zweck der Bekanntgabe übergeben werden.  

 
Der Zeitpunkt der sofortigen Wirksamkeit ist auf dem Beschluss zu vermerken. 
 
 
 
 
§ 325 FamFG   
Bekanntgabe   
 
(1) Von der Bekanntgabe der Gründe eines Beschlusses an den Betroffenen kann abgesehen 
werden, wenn dies nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, um erhebliche Nachteile für seine 
Gesundheit zu vermeiden. 
 
(2) Der Beschluss, durch den eine Unterbringungsmaßnahme genehmigt oder angeordnet wird, 
ist auch dem Leiter der Einrichtung, in der der Betroffene untergebracht werden soll, bekannt zu 
geben. Das Gericht hat der zuständigen Behörde die Entscheidung, durch die eine Unterbrin-
gungsmaßnahme genehmigt, angeordnet oder aufgehoben wird, bekannt zu geben. 
 
 
 
 
§ 326 FamFG   
Zuführung zur Unterbringung   
 
(1) Die zuständige Behörde hat den Betreuer oder den Bevollmächtigten im Sinne des § 1896 
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Abs. 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf deren Wunsch bei der Zuführung zur Unter-
bringung nach § 312 Nr. 1 zu unterstützen. 
 
(2) Gewalt darf die zuständige Behörde nur anwenden, wenn das Gericht dies auf Grund einer 
ausdrücklichen Entscheidung angeordnet hat. Die zuständige Behörde ist befugt, erforderli-
chenfalls die Unterstützung der polizeilichen Vollzugsorgane nachzusuchen. 
 
(3) Die Wohnung des Betroffenen darf ohne dessen Einwilligung nur betreten werden, wenn das 
Gericht dies auf Grund einer ausdrücklichen Entscheidung angeordnet hat. Bei Gefahr im Ver-
zug findet Satz 1 keine Anwendung. 
 
 
 
 
§ 327 FamFG   
Vollzugsangelegenheiten   
 
(1) Gegen eine Maßnahme zur Regelung einzelner Angelegenheiten im Vollzug der Unterbrin-
gung nach § 312 Nr. 3 kann der Betroffene eine Entscheidung des Gerichts beantragen. Mit 
dem Antrag kann auch die Verpflichtung zum Erlass einer abgelehnten oder unterlassenen 
Maßnahme begehrt werden. 
 
(2) Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Betroffene geltend macht, durch die Maßnahme, ihre 
Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten verletzt zu sein. 
 
(3) Der Antrag hat keine aufschiebende Wirkung. Das Gericht kann die aufschiebende Wirkung 
anordnen. 
 
(4) Der Beschluss ist nicht anfechtbar. 
 
 
 
 
§ 328 FamFG   
Aussetzung des Vollzugs   
 
(1) Das Gericht kann die Vollziehung einer Unterbringung nach § 312 Nr. 3 aussetzen. Die Aus-
setzung kann mit Auflagen versehen werden. Die Aussetzung soll sechs Monate nicht über-
schreiten; sie kann bis zu einem Jahr verlängert werden. 
 
(2) Das Gericht kann die Aussetzung widerrufen, wenn der Betroffene eine Auflage nicht erfüllt 
oder sein Zustand dies erfordert. 
 
 
 
 
§ 329 FamFG   
Dauer und Verlängerung der Unterbringung   
 
(1) Die Unterbringung endet spätestens mit Ablauf eines Jahres, bei offensichtlich langer Unter-
bringungsbedürftigkeit spätestens mit Ablauf von zwei Jahren, wenn sie nicht vorher verlängert 
wird. 
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(2) Für die Verlängerung der Genehmigung oder Anordnung einer Unterbringungsmaßnahme 
gelten die Vorschriften für die erstmalige Anordnung oder Genehmigung entsprechend. Bei Un-
terbringungen mit einer Gesamtdauer von mehr als vier Jahren soll das Gericht keinen Sach-
verständigen bestellen, der den Betroffenen bisher behandelt oder begutachtet hat oder in der 
Einrichtung tätig ist, in der der Betroffene untergebracht ist. 
 
 
 
 
§ 330 FamFG   
Aufhebung der Unterbringung   
 
Die Genehmigung oder Anordnung der Unterbringungsmaßnahme ist aufzuheben, wenn ihre 
Voraussetzungen wegfallen. Vor der Aufhebung einer Unterbringungsmaßnahme nach § 312 
Nr. 3 soll das Gericht die zuständige Behörde anhören, es sei denn, dass dies zu einer nicht nur 
geringen Verzögerung des Verfahrens führen würde. 
 
 
 
 
§ 331 FamFG   
Einstweilige Anordnung   
 
Das Gericht kann durch einstweilige Anordnung eine vorläufige Unterbringungsmaßnahme an-
ordnen oder genehmigen, wenn 
 

1. dringende Gründe für die Annahme bestehen, dass die Voraussetzungen für die Ge-
nehmigung oder Anordnung einer Unterbringungsmaßnahme gegeben sind und ein 
dringendes Bedürfnis für ein sofortiges Tätigwerden besteht,  

2. ein ärztliches Zeugnis über den Zustand des Betroffenen vorliegt,  

3. im Fall des § 317 ein Verfahrenspfleger bestellt und angehört worden ist und  

4. der Betroffene persönlich angehört worden ist.  

 
Eine Anhörung des Betroffenen im Wege der Rechtshilfe ist abweichend von § 319 Abs. 4 zu-
lässig. 
 
 
 
 
§ 332 FamFG   
Einstweilige Anordnung bei gesteigerter Dringlichkeit   
 
Bei Gefahr im Verzug kann das Gericht eine einstweilige Anordnung nach § 331 bereits vor 
Anhörung des Betroffenen sowie vor Anhörung und Bestellung des Verfahrenspflegers erlas-
sen. Diese Verfahrenshandlungen sind unverzüglich nachzuholen. 
 
 
 
 
§ 333 FamFG   
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Dauer der einstweiligen Anordnung   
 
Die einstweilige Anordnung darf die Dauer von sechs Wochen nicht überschreiten. Reicht die-
ser Zeitraum nicht aus, kann sie nach Anhörung eines Sachverständigen durch eine weitere 
einstweilige Anordnung verlängert werden. Die mehrfache Verlängerung ist unter den Voraus-
setzungen der Sätze 1 und 2 zulässig. Sie darf die Gesamtdauer von drei Monaten nicht über-
schreiten. Eine Unterbringung zur Vorbereitung eines Gutachtens ( § 322 ) ist in diese Gesamt-
dauer einzubeziehen. 
 
 
 
 
§ 334 FamFG   
Einstweilige Maßregeln   
 
Die §§ 331 , 332 und 333 gelten entsprechend, wenn nach § 1846 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs eine Unterbringungsmaßnahme getroffen werden soll. 
 
 
 
 
§ 335 FamFG   
Ergänzende Vorschriften über die Beschwerde   
 
(1) Das Recht der Beschwerde steht im Interesse des Betroffenen 
 

1. dessen Ehegatten oder Lebenspartner, wenn die Ehegatten oder Lebenspartner nicht 
dauernd getrennt leben, sowie dessen Eltern und Kindern, wenn der Betroffene bei 
diesen lebt oder bei Einleitung des Verfahrens gelebt hat, den Pflegeeltern,  

2. einer von dem Betroffenen benannten Person seines Vertrauens sowie  

3. dem Leiter der Einrichtung, in der der Betroffene lebt,  

 
zu, wenn sie im ersten Rechtszug beteiligt worden sind. 
 
(2) Das Recht der Beschwerde steht dem Verfahrenspfleger zu. 
 
(3) Der Betreuer oder der Vorsorgebevollmächtigte kann gegen eine Entscheidung, die seinen 
Aufgabenkreis betrifft, auch im Namen des Betroffenen Beschwerde einlegen. 
 
(4) Das Recht der Beschwerde steht der zuständigen Behörde zu. 
 
 
 
 
§ 336 FamFG   
Einlegung der Beschwerde durch den Betroffenen   
 
Der Betroffene kann die Beschwerde auch bei dem Amtsgericht einlegen, in dessen Bezirk er 
untergebracht ist. 
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§ 337 FamFG   
Kosten in Unterbringungssachen   
 
(1) In Unterbringungssachen kann das Gericht die Auslagen des Betroffenen, soweit sie zur 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren, ganz oder teilweise der Staatskasse 
auferlegen, wenn eine Unterbringungsmaßnahme nach § 312 Nr. 1 und 2 abgelehnt, als unge-
rechtfertigt aufgehoben, eingeschränkt oder das Verfahren ohne Entscheidung über eine Maß-
nahme beendet wird. 
 
(2) Wird ein Antrag auf eine Unterbringungsmaßnahme nach den Landesgesetzen über die Un-
terbringung psychisch Kranker nach § 312 Nr. 3 abgelehnt oder zurückgenommen und hat das 
Verfahren ergeben, dass für die zuständige Verwaltungsbehörde ein begründeter Anlass, den 
Unterbringungsantrag zu stellen, nicht vorgelegen hat, hat das Gericht die Auslagen des Betrof-
fenen der Körperschaft aufzuerlegen, der die Verwaltungsbehörde angehört. 
 
 
 
 
§ 338 FamFG   
Mitteilung von Entscheidungen   
 
Für Mitteilungen gelten die §§ 308 und 311 entsprechend. Die Aufhebung einer Unterbrin-
gungsmaßnahme nach § 330 Satz 1 und die Aussetzung der Unterbringung nach § 328 Abs. 1 
Satz 1 sind dem Leiter der Einrichtung, in der der Betroffene lebt, mitzuteilen. 
 
 
 
 
§ 339 FamFG   
Benachrichtigung von Angehörigen   
 
Von der Anordnung oder Genehmigung der Unterbringung und deren Verlängerung hat das 
Gericht einen Angehörigen des Betroffenen oder eine Person seines Vertrauens unverzüglich 
zu benachrichtigen. 
 
 
 
 
§ 340 FamFG   
Betreuungsgerichtliche Zuweisungssachen   
 
Betreuungsgerichtliche Zuweisungssachen sind 
 

1. Verfahren, die die Pflegschaft mit Ausnahme der Pflegschaft für Minderjährige oder für 
eine Leibesfrucht betreffen,  

2. Verfahren, die die gerichtliche Bestellung eines sonstigen Vertreters für einen Volljähri-
gen betreffen, sowie  

3. sonstige dem Betreuungsgericht zugewiesene Verfahren,  
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soweit es sich nicht um Betreuungssachen oder Unterbringungssachen handelt. 
 
 
 
 
§ 341 FamFG   
Örtliche Zuständigkeit   
 
Die Zuständigkeit des Gerichts bestimmt sich in betreuungsgerichtlichen Zuweisungssachen 
nach § 272 . 
 
 
 
§ 485 FamFG   
Verhältnis zu anderen Gesetzen   
 
Artikel 1 Abs. 2 und die Artikel 2 und 50 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbu-
che sind entsprechend anzuwenden. 
 
§ 486 FamFG   
Landesrechtliche Vorbehalte; Ergänzungs- und Ausführungsbestimmungen   
 
(1) Soweit das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche Rechtsgebiete der Landes-
gesetzgebung vorbehält, gilt dieser Vorbehalt auch für die entsprechenden Verfahrensvorschrif-
ten, soweit sie Gegenstand dieses Gesetzes sind. 
 
(2) Durch Landesgesetz können Vorschriften zur Ergänzung und Ausführung dieses Gesetzes, 
einschließlich der erforderlichen Übergangsvorschriften erlassen werden. Dies gilt auch, soweit 
keine Vorbehalte für die Landesgesetzgebung bestehen. 
 
 
 
 
§ 487 FamFG   
Nachlassauseinandersetzung; Auseinandersetzung einer Gütergemeinschaft   
 
(1) Unberührt bleiben die landesrechtlichen Vorschriften, nach denen 
 

1. das Nachlassgericht die Auseinandersetzung eines Nachlasses von Amts wegen zu 
vermitteln hat, wenn diese nicht binnen einer bestimmten Frist erfolgt ist;  

2. für die den Amtsgerichten nach § 373 obliegenden Aufgaben andere als gerichtliche 
Behörden zuständig sind;  

3. in den Fällen der §§ 363 und 373 anstelle der Gerichte oder neben diesen Notare die 
Auseinandersetzung zu vermitteln haben.  

 
(2) Auf die Auseinandersetzung nach Absatz 1 Nr. 1 sind die §§ 364 bis 372 anzuwenden. 
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§ 488 FamFG   
Verfahren vor landesgesetzlich zugelassenen Behörden   
 
(1) Sind für die in § 1 genannten Angelegenheiten nach Landesgesetz andere als gerichtliche 
Behörden zuständig, gelten die Vorschriften des Buches 1 mit Ausnahme der §§ 6 , 15 Abs. 2 , 
der §§ 25 , 41 Abs. 1 und des § 46 auch für diese Behörden. 
 
(2) Als nächst höheres gemeinsames Gericht nach § 5 gilt das Gericht, welches das nächst 
höhere gemeinsame Gericht für die Amtsgerichte ist, in deren Bezirk die Behörden ihren Sitz 
haben. Durch Landesgesetz kann bestimmt werden, dass, wenn die Behörden in dem Bezirk 
desselben Amtsgerichts ihren Sitz haben, dieses als nächst höheres gemeinsames Gericht zu-
ständig ist. 
 
(3) Die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes über die Gerichtssprache, die Verständi-
gung mit dem Gericht sowie zur Rechtshilfe sind entsprechend anzuwenden. Die Verpflichtung 
der Gerichte, Rechtshilfe zu leisten, bleibt unberührt. 
 
 
 
§ 489 FamFG   
Rechtsmittel   
 
(1) Sind für die in § 1 genannten Angelegenheiten nach Landesgesetz anstelle der Gerichte 
Behörden zuständig, kann durch Landesgesetz bestimmt werden, dass für die Abänderung ei-
ner Entscheidung dieser Behörde das Amtsgericht zuständig ist, in dessen Bezirk die Behörde 
ihren Sitz hat. Auf das Verfahren sind die §§ 59 bis 69 entsprechend anzuwenden. 
 
(2) Gegen die Entscheidung des Amtsgerichts findet die Beschwerde statt. 
 
 
 
§ 490 FamFG   
Landesrechtliche Aufgebotsverfahren   
 
Die Landesgesetze können bei Aufgeboten, deren Zulässigkeit auf landesgesetzlichen Vor-
schriften beruht, die Anwendung der Bestimmungen über das Aufgebotsverfahren ausschließen 
oder diese Bestimmungen durch andere Vorschriften ersetzen. 
 
 
 
§ 491 FamFG   
Landesrechtliche Vorbehalte bei Verfahren zur Kraftloserklärung von Urkunden   
 
Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften, durch die für das Aufgebotsverfahren 
zum Zweck der Kraftloserklärung von Schuldverschreibungen auf den Inhaber, die ein deut-
sches Land oder früherer Bundesstaat oder eine ihm angehörende Körperschaft, Stiftung oder 
Anstalt des öffentlichen Rechts ausgestellt oder für deren Bezahlung ein deutsches Land oder 
früherer Bundesstaat die Haftung übernommen hat, ein bestimmtes Amtsgericht für ausschließ-
lich zuständig erklärt wird. Bezweckt das Aufgebot die Kraftloserklärung einer Urkunde der in 
§ 808 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Art, gilt Satz 1 entsprechend. 
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4.) Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreu-

ern (Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz - VBVG) 
 
VBVG 

Ausfertigungsdatum: 21.04.2005 

Vollzitat: 

"Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz vom 21. April 2005 (BGBl. I S. 1073, 
1076)" 
 
Das G wurde als Artikel 8 d. G v. 21.4.2005 I 1073 vom Bundestag mit Zustimmung des 
Bundesrates beschlossen. Es tritt gem. Art. 12 dieses G am 1.7.2005 in Kraft. 
 
Abschnitt 1 
Allgemeines 
 
§ 1 Feststellung der Berufsmäßigkeit und Vergütungsbewilligung 
(1) 1Das Vormundschaftsgericht hat die Feststellung der Berufsmäßigkeit gemäß § 
1836 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu treffen, wenn dem Vormund in 
einem solchen Umfang Vormundschaften übertragen sind, dass er sie nur im Rahmen 
seiner Berufsausübung führen kann, oder wenn zu erwarten ist, dass dem Vormund in 
absehbarer Zeit Vormundschaften in diesem Umfang übertragen sein werden. 
2Berufsmäßigkeit liegt im Regelfall vor, wenn  
1. der Vormund mehr als zehn Vormundschaften führt oder 

 
2. die für die Führung der Vormundschaft erforderliche Zeit voraussichtlich 20 Wo-

chenstunden nicht unterschreitet. 
 

(2) 1Trifft das Vormundschaftsgericht die Feststellung nach Absatz 1 Satz 1, so hat es 
dem Vormund oder dem Gegenvormund eine Vergütung zu bewilligen. 2Ist der Mündel 
mittellos im Sinne des § 1836d des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so kann der Vormund 
die nach Satz 1 zu bewilligende Vergütung aus der Staatskasse verlangen. 
 
§ 2 Erlöschen der Ansprüche 
1Der Vergütungsanspruch erlischt, wenn er nicht binnen 15 Monaten nach seiner Ent-
stehung beim Vormundschaftsgericht geltend gemacht wird; die Geltendmachung des 
Anspruchs beim Vormundschaftsgericht gilt dabei auch als Geltendmachung gegenüber 
dem Mündel. 2§ 1835 Abs. 1a des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend. 

 
Abschnitt 2 
Vergütung des Vormunds 
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§ 3 Stundensatz des Vormunds 
(1) 1Die dem Vormund nach § 1 Abs. 2 zu bewilligende Vergütung beträgt für jede 
Stunde der für die Führung der Vormundschaft aufgewandten und erforderlichen Zeit 
19,50 Euro. 2Verfügt der Vormund über besondere Kenntnisse, die für die Führung der 
Vormundschaft nutzbar sind, so erhöht sich der Stundensatz  
1. auf 25 Euro, wenn diese Kenntnisse durch eine abgeschlossene Lehre oder eine 

vergleichbare abgeschlossene Ausbildung erworben sind; 
 

2. auf 33,50 Euro, wenn diese Kenntnisse durch eine abgeschlossene Ausbildung 
an einer Hochschule oder durch eine vergleichbare abgeschlossene Ausbildung 
erworben sind. 

3Eine auf die Vergütung anfallende Umsatzsteuer wird, soweit sie nicht nach § 19 Abs. 
1 des Umsatzsteuergesetzes unerhoben bleibt, zusätzlich ersetzt. 

(2) 1Bestellt das Vormundschaftsgericht einen Vormund, der über besondere Kenntnis-
se verfügt, die für die Führung der Vormundschaft allgemein nutzbar und durch eine 
Ausbildung im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 erworben sind, so wird vermutet, dass die-
se Kenntnisse auch für die Führung der dem Vormund übertragenen Vormundschaft 
nutzbar sind. 2Dies gilt nicht, wenn das Vormundschaftsgericht aus besonderen Grün-
den bei der Bestellung des Vormunds etwas anderes bestimmt. 

(3) 1Soweit die besondere Schwierigkeit der vormundschaftlichen Geschäfte dies aus-
nahmsweise rechtfertigt, kann das Vormundschaftsgericht einen höheren als den in Ab-
satz 1 vorgesehenen Stundensatz der Vergütung bewilligen. 2Dies gilt nicht, wenn der 
Mündel mittellos ist. 

(4) Der Vormund kann Abschlagszahlungen verlangen. 

 
Abschnitt 3 
Sondervorschriften für Betreuer 
 
§ 4 Stundensatz und Aufwendungsersatz des Betreuers 
(1) 1Die dem Betreuer nach § 1 Abs. 2 zu bewilligende Vergütung beträgt für jede nach 
§ 5 anzusetzende Stunde 27 Euro. 2Verfügt der Betreuer über besondere Kenntnisse, 
die für die Führung der Betreuung nutzbar sind, so erhöht sich der Stundensatz  
1. auf 33,50 Euro, wenn diese Kenntnisse durch eine abgeschlossene Lehre oder 

eine vergleichbare abgeschlossene Ausbildung erworben sind; 
 

2. auf 44 Euro, wenn diese Kenntnisse durch eine abgeschlossene Ausbildung an 
einer Hochschule oder durch eine vergleichbare abgeschlossene Ausbildung er-
worben sind. 
 

(2) 1Die Stundensätze nach Absatz 1 gelten auch Ansprüche auf Ersatz anlässlich der 
Betreuung entstandener Aufwendungen sowie anfallende Umsatzsteuer ab. 2Die ge-
sonderte Geltendmachung von Aufwendungen im Sinne des § 1835 Abs. 3 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs bleibt unberührt. 

(3) 1§ 3 Abs. 2 gilt entsprechend. 2§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 findet keine Anwendung. 
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§ 5 Stundenansatz des Betreuers 
(1) 1Der dem Betreuer zu vergütende Zeitaufwand ist  
1. in den ersten drei Monaten der Betreuung mit fünfeinhalb, 

 
2. im vierten bis sechsten Monat mit viereinhalb, 

 
3. im siebten bis zwölften Monat mit vier, 

 
4. danach mit zweieinhalb 

Stunden im Monat anzusetzen. 2Hat der Betreute seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht 
in einem Heim, beträgt der Stundenansatz  
1. in den ersten drei Monaten der Betreuung achteinhalb 

, 
2. im vierten bis sechsten Monat sieben, 

 
3. im siebten bis zwölften Monat sechs, 

 
4. danach viereinhalb 

Stunden im Monat. 

 

(2) 1Ist der Betreute mittellos, beträgt der Stundenansatz  
1. in den ersten drei Monaten der Betreuung viereinhalb, 

 
2. im vierten bis sechsten Monat dreieinhalb, 

 
3. im siebten bis zwölften Monat drei, 

 
4. danach zwei 

Stunden im Monat. 2Hat der mittellose Betreute seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht in 
einem Heim, beträgt der Stundenansatz 
1. in den ersten drei Monaten der Betreuung sieben, 

 
2. im vierten bis sechsten Monat fünfeinhalb, 

 
3. im siebten bis zwölften Monat fünf, 

 
4. danach dreieinhalb 

Stunden im Monat. 

(3) 1Heime im Sinne dieser Vorschrift sind Einrichtungen, die dem Zweck dienen, Voll-
jährige aufzunehmen, ihnen Wohnraum zu überlassen sowie tatsächliche Betreuung 
und Verpflegung zur Verfügung zu stellen oder vorzuhalten, und die in ihrem Bestand 
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von Wechsel und Zahl der Bewohner unabhängig sind und entgeltlich betrieben wer-
den. 2§ 1 Abs. 2 des Heimgesetzes gilt entsprechend. 

(4) 1Für die Berechnung der Monate nach den Absätzen 1 und 2 gelten § 187 Abs. 1 
und § 188 Abs. 2 erste Alternative des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 
2Ändern sich Umstände, die sich auf die Vergütung auswirken, vor Ablauf eines vollen 
Monats, so ist der Stundenansatz zeitanteilig nach Tagen zu berechnen; § 187 Abs. 1 
und § 188 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend. 3Die sich dabei 
ergebenden Stundenansätze sind auf volle Zehntel aufzurunden. 

(5) 1Findet ein Wechsel von einem beruflichen zu einem ehrenamtlichen Betreuer statt, 
sind dem beruflichen Betreuer der Monat, in den der Wechsel fällt, und der Folgemonat 
mit dem vollen Zeitaufwand nach den Absätzen 1 und 2 zu vergüten. 2Dies gilt auch 
dann, wenn zunächst neben dem beruflichen Betreuer ein ehrenamtlicher Betreuer be-
stellt war und dieser die Betreuung allein fortführt. 3Absatz 4 Satz 2 und 3 ist nicht an-
wendbar. 
 
§ 6 Sonderfälle der Betreuung 
1In den Fällen des § 1899 Abs. 2 und 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erhält der Be-
treuer eine Vergütung nach § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 3; für seine Aufwendungen 
kann er Vorschuss und Ersatz nach § 1835 des Bürgerlichen Gesetzbuchs mit Aus-
nahme der Aufwendungen im Sinne von § 1835 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
beanspruchen. 2Ist im Fall des § 1899 Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Ver-
hinderung tatsächlicher Art, sind die Vergütung und der Aufwendungsersatz nach § 4 in 
Verbindung mit § 5 zu bewilligen und nach Tagen zu teilen; § 5 Abs. 4 Satz 3 sowie § 
187 Abs. 1 und § 188 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend. 
 
§ 7 Vergütung und Aufwendungsersatz für Betreuungsvereine 
(1) 1Ist ein Vereinsbetreuer bestellt, so ist dem Verein eine Vergütung und Aufwen-
dungsersatz nach § 1 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 4 und 5 zu bewilligen. 2§ 1 Abs. 
1 sowie § 1835 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden keine Anwendung. 

(2) 1§ 6 gilt entsprechend; der Verein kann im Fall von § 6 Satz 1 Vorschuss und Ersatz 
der Aufwendungen nach § 1835 Abs. 1, 1a und 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ver-
langen. 2§ 1835 Abs. 5 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend. 

(3) Der Vereinsbetreuer selbst kann keine Vergütung und keinen Aufwendungsersatz 
nach diesem Gesetz oder nach den §§ 1835 bis 1836 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
geltend machen. 
 
§ 8 Vergütung und Aufwendungsersatz für Behördenbetreuer 
(1) 1Ist ein Behördenbetreuer bestellt, so kann der zuständigen Behörde eine Vergü-
tung nach § 1836 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bewilligt werden, soweit der 
Umfang oder die Schwierigkeit der Betreuungsgeschäfte dies rechtfertigen. 2Dies gilt 
nur, soweit eine Inanspruchnahme des Betreuten nach § 1836c des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs zulässig ist. 

(2) Unabhängig von den Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 kann die Betreuungs-
behörde Aufwendungsersatz nach § 1835 Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit Abs. 5 
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Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verlangen, soweit eine Inanspruchnahme des 
Betreuten nach § 1836c des Bürgerlichen Gesetzbuchs zulässig ist. 

(3) Für den Behördenbetreuer selbst gilt § 7 Abs. 3 entsprechend. 

(4) § 2 ist nicht anwendbar. 
 
§ 9 Abrechnungszeitraum für die Betreuungsvergütung 
1Die Vergütung kann nach Ablauf von jeweils drei Monaten für diesen Zeitraum geltend 
gemacht werden. 2Dies gilt nicht für die Geltendmachung von Vergütung und Aufwen-
dungsersatz in den Fällen des § 6. 
 
§ 10 Mitteilung an die Betreuungsbehörde 
(1) Wer Betreuungen entgeltlich führt, hat der Betreuungsbehörde, in deren Bezirk er 
seinen Sitz oder Wohnsitz hat, kalenderjährlich mitzuteilen  
1. die Zahl der von ihm im Kalenderjahr geführten Betreuungen aufgeschlüsselt 

nach Betreuten in einem Heim oder außerhalb eines Heims und 
 

2. den von ihm für die Führung von Betreuungen im Kalenderjahr erhaltenen Geld-
betrag. 
 

(2) 1Die Mitteilung erfolgt jeweils bis spätestens 31. März für den Schluss des vorange-
gangenen Kalenderjahrs. 2Die Betreuungsbehörde kann verlangen, dass der Betreuer 
die Richtigkeit der Mitteilung an Eides statt versichert. 

(3) Die Betreuungsbehörde ist berechtigt und auf Verlangen des Vormundschaftsge-
richts verpflichtet, dem Vormundschaftsgericht diese Mitteilung zu übermitteln. 

 
Abschnitt 4 
Schlussvorschriften 
 
§ 11 Umschulung und Fortbildung von Berufsvormündern 
(1) 1Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass es einer abgeschlossenen Lehre 
im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 gleichsteht, wenn der 
Vormund oder Betreuer besondere Kenntnisse im Sinne dieser Vorschrift durch eine 
dem Abschluss einer Lehre vergleichbare Prüfung vor einer staatlichen oder staatlich 
anerkannten Stelle nachgewiesen hat. 2Zu einer solchen Prüfung darf nur zugelassen 
werden, wer  
1. mindestens drei Jahre lang Vormundschaften oder Betreuungen berufsmäßig 

geführt und 
 

2. an einer Umschulung oder Fortbildung teilgenommen hat, die besondere Kennt-
nisse im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 2 vermittelt, welche 
nach Art und Umfang den durch eine abgeschlossene Lehre vermittelten ver-
gleichbar sind. 
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(2) 1Durch Landesrecht kann bestimmt werden, dass es einer abgeschlossenen Ausbil-
dung an einer Hochschule im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und § 4 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2 gleichsteht, wenn der Vormund oder Betreuer Kenntnisse im Sinne dieser Vor-
schrift durch eine Prüfung vor einer staatlichen oder staatlich anerkannten Stelle nach-
gewiesen hat. 2Zu einer solchen Prüfung darf nur zugelassen werden, wer  
1. mindestens fünf Jahre lang Vormundschaften oder Betreuungen berufsmäßig 

geführt und 
 

2. an einer Umschulung oder Fortbildung teilgenommen hat, die besondere Kennt-
nisse im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 2 vermittelt, welche 
nach Art und Umfang den durch eine abgeschlossene Ausbildung an einer 
Hochschule vermittelten vergleichbar sind. 
 

(3) 1Das Landesrecht kann weitergehende Zulassungsvoraussetzungen aufstellen. 2Es 
regelt das Nähere über die an eine Umschulung oder Fortbildung im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 2 Nr. 2, Absatzes 2 Satz 2 Nr. 2 zu stellenden Anforderungen, über Art und 
Umfang der zu erbringenden Prüfungsleistungen, über das Prüfungsverfahren und über 
die Zuständigkeiten. 3Das Landesrecht kann auch bestimmen, dass eine in einem an-
deren Land abgelegte Prüfung im Sinne dieser Vorschrift anerkannt wird. 
 
-.- 
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